
www.nwb.de

10
. A

u
fl

ag
e

Si
ko

rs
ki

 ·
U

m
sa

tz
st

eu
er

 im
 B

in
ne

nm
ar

kt

Sikorski

Umsatzsteuer im 
Binnenmarkt

” Innergemeinschaftliche Erwerbe

” Innergemeinschaftliche Lieferungen

” Grenzüberschreitende Dienstleistungen

” Übergang der Steuerschuldnerschaft in der EU

” Vorsteuer-Vergütungsverfahren

” Überblick: Besteuerung in anderen EU-Ländern

10. Auflage

Ihr praktischer Ratgeber zur Umsatzsteuer  
im Europäischen Binnenmarkt.

Die Anwendung der Umsatzsteuer im Europäischen Binnenmarkt 
wirft viele Fragen auf. Was müssen Unternehmen beachten, die 
Leistungen von ausländischen Unternehmen erhalten? Was muss
ein inländischer Unternehmer im Gegenzug beachten, wenn er 
eine Leistung im Ausland erbringt? Wie sieht die umsatzsteuer-
liche Situation bei innergemeinschaftlichen Reihen- und Dreiecks-
geschäften aus? Praxisnah und umfassend gibt dieses Standard-
werk Antworten und schafft Klarheit!

Aktuell in der 10. Auflage:

” Aktuelle Rechtsprechung zu den Nachweispflichten des  
exportierenden Unternehmers und zu den Reihengeschäften

” Besteuerung von Dienstleistungen im Europäischen Binnen-
markt einschließlich des Reverse-Charge-Verfahrens im  
In- und Ausland

” Änderungen im Rahmen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens
aufgrund der sog. Mantelverordnung

” Ausblick auf den Aktionsplan der EU zum MwStSystem

” Aktualisierter Übersichtsteil zur Besteuerung in den übrigen 
27 EU-Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der „BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“

Der Autor 
Dipl.-Finanzwirt Ralf Sikorski ist nach langjäh-
riger Dozententätigkeit an der Fachhochschule 

für Finanzen in Nordrhein-Westfalen heute Sachgebietsleiter in 
einem Finanzamt. Seine Dozentenrolle nimmt er daneben immer 
noch bei zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen wahr. Darüber 
hinaus hat er sich als Autor diverser steuerlicher Lehr- und Prakti-
kerbücher einen Namen gemacht.

Online-Version         
inklusive

Die Inhalte dieses Buches 
stehen Ihnen auch online 
in der NWB Datenbank zur 
Verfügung. 

Mehr dazu im Buch!

ISBN 978-3-482-45980-1

€ 99,- (D)

45980.indd   Alle Seiten 06.06.2018   12:05:05



Sikorski ! Umsatzsteuer im Binnenmarkt



wwwwww..nnwwbb..ddee

Umsatzsteuer
im Binnenmarkt

Von

Diplom-Finanzwirt
Ralf Sikorski

unter Mitarbeit von Steuerberaterin Annette Pogodda-GrÅnwald

10. Auflage



Es haben bearbeitet:
Sikorski: Teil A-F, Anhang
Pogodda-GrÅnwald: Teil G

ISBN 978-3-482-45980-1 
eISBN 978-3-482-01091-0

10. Auflage 2018

: NWB Verlag GmbH & Co. KG,  Herne 1992
www.nwb.de

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Buch und alle in ihm enthaltenen Beitr*ge und  Abbildungen sind urheberrecht-
lich geschÅtzt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen F*lle ist eine 
Verwertung ohne Einwilligung des Verlages unzul*ssig.

Satz: Griebsch & Rochol Druck GmbH, Hamm

Druck: CPI books, Leck



VV OO RR WW OO RR TT

VVOORRWWOORRTT

Das Modell Europa ist in die Jahre gekommen. Zwar sind die Vorstellungen, die einige
europ*ische Politiker bereits kurz nach dem Ende des II. Weltkrieges hatten, zum Teil
Wirklichkeit geworden und keine Visionen mehr. Die anf*nglichen Schwierigkeiten, die
die verschiedenen Sprachen und Kulturen sowie die Geschichte Europas mit vielen Krie-
gen mit sich brachten, sind zwar auch heute nicht Åberwunden, aber grÇßtenteils in
den Hintergrund gedr*ngt worden. Noch nie in der europ*ischen Geschichte gab es ei-
nen so langen Zeitraum des Friedens und des Miteinanders.

Aber die aktuellen Herausforderungen sind gewaltig, ob Finanzkrisen, FlÅchtlingspro-
blematik oder die Probleme im Hinblick auf den unerwarteten Ausstieg eines Mitglieds
dieser Gemeinschaft, denn auch wenn es sich nur um eine Wirtschafts- und teilweise
W*hrungsunion und damit um einen losen Verbund einzelner souver*ner Staaten han-
delt, lassen sich die politischen Probleme schlicht nicht ausblenden. W*hrend die einen
in diesem Krisen-Potpourri den Beginn des Untergangs Europas sehen, behaupten die
anderen, die Zeit ist reif fÅr Grundsteinlegung einer europ*ischen Republik. Aber beides
ist weit von der Wirklichkeit entfernt. Aktuell gilt es, die Best*nde Europas zu sichern
und wieder zu ordnen. Denn im 21. Jahrhundert steht die Finanzierung all dieser Auf-
gaben im Mittelpunkt unserer Lebenswirklichkeit. Auch hehre Ziele bedÅrfen der Finan-
zierung.

Und gerade die unterschiedlichen Finanzierungsmethoden der Staatshaushalte der ein-
zelnen Mitgliedstaaten der Union sind das grÇßte Hindernis, dass einer wirklichen An-
n*herung zurzeit im Wege steht. Die einzelnen Mitgliedstaaten haben eine sehr unter-
schiedliche Gewichtung der staatlichen Aufgaben, die gewachsenen Steuer- und Sozial-
systeme sind unterschiedlich aufgebaut. Nicht selten bedeuten dann Entscheidungen
zur Harmonisierung einen tiefen Eingriff in die bisherige Finanzautonomie der Mit-
gliedsl*nder und beeinflussen somit in hohem Maße die nationale Verteilungspolitik,
wie die permanente Frage um die finanzielle UnterstÅtzung insbesondere Griechen-
lands zeigt. So wundert es denn nicht, dass Harmonisierungen nur sehr mÅhsam vo-
ranschreiten.

Ein weiteres, nicht zu untersch*tzendes Problem ist die Regelungswut der Europ*er.
Wer ernsthaft schriftlich festlegt, dass „ein FÅhrersitz der einer Person Platz bietende
Sitz ist, der fÅr den FÅhrer bestimmt ist, wenn dieser die Zugmaschine fÅhrt“, darf sich
nicht darÅber wundern, dass die betroffenen Menschen europamÅde geworden sind
und sich weniger Staat und BÅrokratie wÅnschen. W*hrend in den Jahren nach dem
Krieg Papierbeschaffung noch eine zentrale Herausforderung war und so de facto die
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Gesetzesflut eind*mmte, bricht die digitale Welt alle D*mme und bietet dem Regle-
mentierungswahn der Europ*er alle MÇglichkeiten der Entfaltung. Hatten die Europ*er
beispielsweise noch 1992 beschlossen, einen Standardmehrwertsteuersatz von min-
destens 15 Prozent in den Mittelpunkt zu rÅcken und Ausnahmen nur in begrÅndeten
Ausnahmef*llen zuzulassen und auf eine Angleichung des Mehrwertsteuersatzes durch
die Kr*fte des Marktes gehofft, wurden zur Privilegierung einzelner Mitgliedstaaten
und Gewerbezweige immer mehr absurde Ausnahmeregelungen in Bezug auf den er-
m*ßigten Steuersatz zugelassen. So ist die Mehrwertsteuer heute ein gigantischer Fli-
ckenteppich.

Mit ihrem mittlerweile vorgelegten „Aktionsplan zur Mehrwertsteuer“ stellt die EU-
Kommission in der entsprechenden Pr*ambel selbst klar, dass „das System der Mehr-
wertsteuer insbesondere kleinen und mittleren Unternehmern zu schaffen macht“.
weil es „zu fragmentiert und zu kompliziert ist.“ Nicht selten sind die Kosten zur Befol-
gung der ausgefeilten Mehrwertsteuer-Vorschriften hÇher als die damit verbundene
Abgabe, ein Umstand, der zwar allenthalben KopfschÅtteln nach sich zieht, nur eben
keine Anpassung der Vorschriften.1

Zum 1. 1. 1993 wurde aufgrund der Unterzeichnung der „Einheitlichen Europ*ischen
Akte“ der Gemeinsame Binnenmarkt eingefÅhrt, die Vollendung des „Umsatzsteuerli-
chen Binnenmarktes“ ist aber auch heute noch lange nicht abgeschlossen. Trotz der
weitgehenden Harmonisierung der Umsatzsteuer waren die Zielvorstellungen der ein-
zelnen Mitgliedstaaten der Europ*ischen Union schon seinerzeit so unterschiedlich,
dass die entsprechenden Regelungen als 1bergangsmaßnahmen verabschiedet wurden
und ein endgÅltiges gemeinsames Umsatzsteuersystem auch mehr als 20 Jahre sp*ter
immer noch aussteht. Wann dieses tats*chlich eingefÅhrt werden wird, l*sst sich zur-
zeit noch nicht absehen, zu unterschiedlich sind die Auffassungen der Mitgliedsl*nder
und die bÅrokratischen Hemmnisse.

Die Kommission hat mittlerweile einen Arbeits- und Zeitplan vorgelegt, um das aktuel-
le Mehrwertsteuersystem zu modernisieren und h*lt einen Neustart fÅr dringend erfor-
derlich. Das Konzept erfordert aber dabei von den Mitgliedstaaten erhebliche Ver*nde-
rungen ihres nationalen Steuerrechts, wozu die meisten Mitgliedstaaten in der Vergan-
genheit eben gerade nicht bereit waren. So geht denn auch die Kommission davon aus,
dass es „politischer FÅhrungskraft bedarf, um die tief verwurzelten Hindernisse zu

1 Mitteilung der Kommission an das Europ*ische Parlament, den Rat und den Europ*ischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss Åber einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer vom 7. 4. 2016: Auf dem Weg zu
einem einheitlichen europ*ischen Mehrwertsteuerraum - Zeit fÅr Reformen, COM (2016) 148 final, Rats-
dokument 7687/16, BR-Drucksache 191/16 vom 18. 4. 2016 sowie Mitteilung der Kommission an das Euro-
p*ische Parlament, den Rat und den Europ*ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss: Follow-up zum Akti-
onsplan im Bereich der Mehrwertsteuer - Auf dem Weg zu einem einheitlichen europ*ischen Mehrwert-
steuerraum - Zeit zu handeln, COM (2017) 566 final, BR-Drucksache 661/17 vom 18. 10. 2017.
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Åberwinden, um endlich die notwendigen Reformen zu verabschieden.“ Es bleibt zu
wÅnschen, dass die Europ*er dieses Konzept sorgf*ltig prÅfen, einschließlich des Vor-
schlags der Kommission, endlich das Einstimmigkeitsprinzip im Steuerrecht aufzuge-
ben, welches bislang das grÇßte Hindernis zur Durchsetzung ernsthafter Reformen
war. Schon Carl Ludwig BÇrne, ein deutscher Journalist und Literaturkritiker, wusste zu
seiner Zeit (1786 - 1837): „H*tte die Natur so viele Gesetze als der Staat, Gott selbst
kÇnnte sie nicht regieren.“

Sollte hier kein Konsens gefunden werden, mÅssen wir auch in den n*chsten Jahren
mit einem vÇllig unzureichenden Besteuerungssystem leben, dem insbesondere der
Makel anhaftet, dass es die an sich vorhandene Grundsystematik der Umsatzsteuer
ver*ndert und sich immer mehr in der LÇsung von Einzelproblemen verliert. So kam
denn auch das Umsatzsteuerrecht in den letzten Jahren nicht zur Ruhe. Es ist in der jÅn-
geren Vergangenheit einer *hnlichen Regelungsflut begegnet wie bislang nur die im
Inland politisch mehr im Fokus stehende Einkommensteuer. Seit Verabschiedung des
Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetzes vom 25. 8. 1992 und der EinfÅhrung der sog. 1ber-
gangsregelung von 4 Jahren (was wir heute als unglaublich optimistisch ansehen mÅs-
sen) bleibt die Gesetzgebung kurzlebig und insbesondere in diesem Teilbereich des Um-
satzsteuerrechts unÅbersichtlich. DarÅber hinaus gewinnt die Rechtsprechung des Eu-
rop*ischen Gerichtshofes immer grÇßere Bedeutung, so dass neben der Gesetzgebung
auch die rechtsprechende Gewalt eine Flut von Verwaltungsanweisungen nach sich
zieht.

DarÅber hinaus ist eine Angleichung der Mehrwertsteuern allein in unserer komplexen
Welt vÇllig unzureichend, um eine Wettbewerbsgleichheit der Unternehmen zu errei-
chen. Eine Harmonisierung der Åbrigen indirekten Steuern ist ebenso unumg*nglich
wie eine Anpassung der direkten Steuern. Gerade aber eine Harmonisierung in diesem
Bereich greift in besonders starkem Maße in die Finanzautonomie der Mitgliedstaaten
ein.

Das vorliegende Buch gibt dem Leser eine GesamtÅbersicht Åber das Umsatzsteuer-
recht im Europ*ischen Binnenmarkt. Dabei wurden nicht nur die innergemeinschaftli-
chen Warenlieferungen, sondern auch die innergemeinschaftlichen Dienstleistungen in
ihrer Gesamtheit abgehandelt, insbesondere die Regelungen zur Ortsbestimmung so-
wie die damit einhergehenden Meldepflichten. Das eng damit verbundene Thema
„1bergang der Steuerschuldnerschaft“ wird ebenfalls umfassend dargestellt. Wer von
einem ausl*ndischen Unternehmer Waren oder Dienstleistungen bezieht oder Liefe-
rungen oder sonstige Leistungen an einen ausl*ndischen Unternehmer erbringt oder
Leistungen im Ausland ausfÅhrt (und zwar nach den Ortsbestimmungen des Gesetzes,
ohne dieses Land tats*chlich bereist zu haben), muss sich mit diesen Bestimmungen
auseinandersetzen.
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Wie schon in der Vorauflage enth*lt auch das vorliegende Werk einen aktuellen 1ber-
blick Åber das Umsatzsteuerrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten. Diesen Teil haben
Mitarbeiter des Fachbereichs Umsatzsteuer der „BDO AG WirtschaftsprÅfungsgesell-
schaft“ unter Leitung von Frau Pogodda-GrÅnwald ausgearbeitet, ohne deren engagier-
te UnterstÅtzung dieser Teil des ehrgeizigen Werkes niemals so aktuell h*tte dar-
gestellt werden kÇnnen, wofÅr ich sehr dankbar bin.

FÅr Kritik und Anregungen bin ich jederzeit offen und dankbar.

Im April 2018 Ralf Sikorski



GG EE LL EE II TT WW OO RR TT

GGEELLEEIITTWWOORRTT ZZUURR 1100.. AAUUFFLLAAGGEE DDIIEESSEESS BBUUCCHHEESS

und zum 100j*hrigen Bestehen der Umsatzsteuer in Deutschland und zum 50j*hrigen
Bestehen der europ*ischen Mehrwertsteuer

Von der Stempelsteuer zur Allphasen-Nettosteuer

Vorl!ufer im Altertum und Mittelalter

Steuern sind keine Erfindung unserer modernen Zeit, sie sind unerl*sslicher Begleiter
unserer Zivilisation. Mit der Erfindung der Schrift l*utete die Menschheit das Ende der
Steinzeit ein, es begannen die sogenannten Hochkulturen. Und mit der Ausbildung der
Schrift im Altertum nahm wohl letztendlich auch die BÅrokratisierung ihren Anfang.
H*tte der Mensch nicht schreiben gelernt, g*be es heute auch keine Steuererkl*rungs-
vordrucke. Schon die ersten im Altertum erhobenen ZÇlle und sp*ter die im Mittelalter
umfassenden ZÇlle und Marktabgaben auf Waren entsprachen der Idee einer Umsatz-
steuer.

EinfÅhrung einer Umsatzsteuer in Deutschland

W*hrend des I. Weltkriegs wurde im Deutschen Reich zur Finanzierung der Milit*raus-
gaben 1916 zun*chst eine Warenumsatzstempelsteuer eingefÅhrt. Diese wurde 1918
zur Umsatzsteuer ausgebaut, die bis 1967 bestehen blieb. Der Vorsteuerabzug fÅr ent-
sprechende Vorbelastungen war jedoch noch nicht erfunden, der sollte erst 1968 mit
der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer folgen. Aber die Wurzeln des kompletten, uns heute
bekannten Steuersystems liegen schon in dieser Zeit zu Beginn des Zwanzigsten Jahr-
hunderts.

Durch die Warenumsatzstempelsteuer von 1916 wurden die bezahlten Warenlieferun-
gen der Gewerbetreibenden mit 1 v. T. besteuert, die materiellen Regelungen waren im
Reichsstempelgesetz untergebracht. 1918 wurde das Umsatzsteuerrecht in ein eigen-
st*ndiges Umsatzsteuergesetz gekleidet.

§ 1 UStG 1918

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die im Inland gegen Entgelt ausgefÅhrten Lieferun-
gen und sonstigen Leistungen solcher Personen, die eine selbst!ndige gewerbliche
T!tigkeit mit Einschluss der Urerzeugung des Handels ausÅben, soweit die Liefe-
rungen und Leistungen innerhalb dieser gewerblichen T!tigkeit liegen. Die Steuer-
pflicht wird nicht dadurch berÅhrt, dass die Leistung aufgrund gesetzlicher oder

9
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behÇrdlicher Anordnung bewirkt wird oder kraft gesetzlicher Vorschrift als bewirkt
gilt.

(2) Die Steuer wird auch erhoben, wenn die im Abs. 1 bezeichneten Personen Gegen-
st!nde aus dem eigenen Betrieb entnehmen, um sie zu außerhalb ihrer gewerb-
lichen T!tigkeit liegenden Zwecken zu gebrauchen oder zu verbrauchen; dabei gilt
als Entgelt derjenige Betrag, der am Ort und z. Zt. der Entnahme von Wiederver-
k!ufern gezahlt zu werden pflegt.

(3) Lieferungen, die aufgrund einer Versteigerung erfolgen, sind, unbeschadet der eige-
nen Steuerpflicht des Versteigerers wegen seiner T!tigkeit, auch dann steuerpflich-
tig, wenn der Auftraggeber eine selbstst!ndige gewerbliche T!tigkeit nicht ausÅbt.
Diese Vorschrift gilt nicht fÅr die Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung,
fÅr die Versteigerung unter Miterben zum Zwecke der Teilung eines Nachlasses so-
wie fÅr die Versteigerung von GrundstÅcken und von Berechtigungen, auf welche
die auf GrundstÅcke bezÅglichen Vorschriften des bÅrgerlichen Rechtes Anwen-
dung finden.

Der Regelsteuersatz betrug bei der EinfÅhrung der Umsatzsteuer 0,5% des vereinnahm-
ten Entgelts, fÅr Luxusgegenst*nde fiel eine Steuer von 10% an. Aber schon zum
1. 1. 1920 wurde der Steuersatz auf 1,5% verdreifacht, der Luxussteuersatz auf Waren
auf 15% angehoben und zudem ein erhÇhter Steuersatz fÅr Luxus-Dienstleistungen
(z. B. HotelÅbernachtungen) von 10% eingefÅhrt. Außerdem wurde der Personenkreis
erweitert und die Steuerpflicht auf die selbst*ndig ausgeÅbte berufliche T*tigkeit aus-
gedehnt.

§ 13 UStG enthielt ein Verbot, die Steuer gesondert in Rechnung zu stellen, um die Ab-
w*lzbarkeit der Steuer auf den Verbraucher fÅr den Unternehmer zu erleichtern.

Ein bereits 1919 verÇffentlichter Reformvorschlag, eine Nettoumsatzsteuer mit Vor-
steuerabzug einzufÅhren, wurde mehrfach vom Reichstag abgelehnt. Es wurden ab
1934 jedoch mehrfach verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen getroffen, um die
Kumulationswirkung abzuschw*chen, sei es durch eine erm*ßigten Besteuerung des
Großhandels oder durch eine KÅrzung der Zahllast von Textilunternehmen bei einge-
kauften Lohnveredelungen. Die Rechtsprechung steuerte ihren Anteil bei und entlaste-
te Unternehmensverbindungen durch Schaffung der Rechtsfigur der Organschaft.
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Entwicklung der Steuers!tze zur Umsatzsteuer in Deutschland bis heute

Zeitraum Regelsteuersatz Erm*ßigter Steuersatz

1. 1. 1968 - 30. 6. 1968 10,0 5,0

1. 7. 1968 - 31. 12. 1977 11,0 5,5

1. 1. 1978 - 30. 6. 1979 12,0 6,0

1. 7. 1979 - 30. 6. 1983 13,0 6,5

1. 7. 1983 - 31. 12. 1992 14,0 7,0

1. 1. 1993 - 31. 3. 1998 15,0 7,0

1. 4. 1998 - 31. 12. 2006 16,0 7,0

seit 1. 1. 2007 19,0 7,0

Europ!isches Umsatzsteuerrecht

Mit dem Beginn der Europ*ischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde auch eine
einheitliche Vorgehensweise bei der Umsatzbesteuerung innerhalb der betroffenen
L*nder angestrebt. Das war der Grund fÅr die EinfÅhrung der Mehrwertsteuer, wie wir
sie heute kennen, zum 1. 1. 1968 aufgrund eines Richtlinienentwurfs der Kommission
aus dem Jahr 1962. Der Regelsteuersatz wurde auf 10% festgelegt, ein erm*ßigter
Steuersatz von 5% war bei bestimmten Waren anzuwenden.

Zum 1. 1. 1980 erfolgte die Umsetzung der 6. Richtlinie der EG durch das UStG 1980.
Der Eigenverbrauchstatbestand wurde auf sonstige Leistungen erweitert, mit § 3a
UStG erhielt das Gesetz ein hÇchst differenziertes Regelwerk fÅr die Bestimmung des
Orts der sonstigen Leistung. Die Mindest-Ist-Besteuerung wurde eingefÅhrt, der Vor-
steuerabzug fÅr ausl*ndische Unternehmer ermÇglicht.

Zum 1. 1. 1993 wurde mit dem UStBG die von der EG vorgeschlagene 1bergangsrege-
lung umgesetzt, die bis zur Vollendung des endgÅltigen Mehrwertsteuersystems inner-
halb der Europ*ischen Union gelten soll. Seitdem ist die Gesetzgebung kurzlebig und
unÅbersichtlich.

Systemkritik

Das seinerzeit einfach klingende Prinzip fÅhrte dazu, dass die Umsatzsteuer ursprÅng-
lich als „Buchhaltersteuer“ mit geringen Anforderungen diffamiert wurde. Diese Ein-
sch*tzung gehÇrt allerdings der Vergangenheit an, denn kaum ein Rechtsgebiet hat in
den letzten Jahren derart an Komplexit*t und Bedeutung gewonnen. Die Umsatzsteuer
hat sich zu einem komplizierten Gebilde aus nationalem Umsatzsteuerrecht, EU-Recht
sowie BFH- und EuGH-Rechtsprechung entwickelt, flankiert durch eine bisweilen sehr
stark pro fiskalische Sichtweise der Verwaltung, eingebettet in eine eigentÅmliche Be-
griffswelt von richtlinienkonformer Auslegung und Anwendungsvorrang.
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Ein nicht zu untersch*tzendes Problem ist die Regelungswut der Europ*er. Mit ihrem
mittlerweile vorgelegten „Aktionsplan zur Mehrwertsteuer“ stellt die EU-Kommission
in der entsprechenden Pr*ambel selbst klar, dass „das System der Mehrwertsteuer ins-
besondere kleinen und mittleren Unternehmern zu schaffen macht“, weil es „zu fragmen-
tiert und zu kompliziert ist.“ Nicht selten sind die Kosten zur Befolgung der ausgefeilten
Mehrwertsteuer-Vorschriften hÇher als die damit verbundene Abgabe, ein Umstand,
der zwar allenthalben KopfschÅtteln nach sich zieht, nur eben keine Anpassung der
Vorschriften. Der von der Kommission vorgelegte Arbeits- und Zeitplan sieht vor, das
aktuelle Mehrwertsteuersystem zu modernisieren und h*lt einen Neustart fÅr dringend
erforderlich. Das Konzept erfordert aber dabei von den Mitgliedstaaten erhebliche Ver-
*nderungen ihres nationalen Steuerrechts, wozu die meisten Mitgliedstaaten in der
Vergangenheit eben gerade nicht bereit waren. So geht denn auch die Kommission da-
von aus, dass es „politischer FÅhrungskraft bedarf, um die tief verwurzelten Hindernisse
zu Åberwinden, um endlich die notwendigen Reformen zu verabschieden.“

Ich halte es da eher mit Goethe, der schon damals wusste: „Die Botschaft hÇr’ ich
schon, allein mir fehlt der Glaube“.

es gratuliert zum Geburtstag

Ralf Sikorski, im April 2018
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A. Allgemeiner "berblick Åber die Regelungen
des Umsatzsteuer-Binnenmarktes

Erg!nzende Fachliteratur: Birkenfeld, Das große Umsatzsteuer-Handbuch, Loseblatt,
KÇln; Grambeck, Internationale Leitlinien der OECD fÅr die Mehrwertbesteuerung, NWB
2017, 2514; Kirchhof, EntwicklungsmÇglichkeiten der Umsatzsteuer im Rahmen von Ver-
fassungs- und Europarecht, UR 2002, 541; Korf, Aktuelle Entwicklungen im europ*ischen
Umsatzsteuerrecht, UVR 2017, 107; Korn/Robisch, DurchfÅhrungsverordnung zur Mehr-
wertsteuersystem-Richtlinie, DStR 2011, Beihefter zu Heft 29/2011; Langer, Harmonisie-
rung der Umsatzsteuern in der Europ*ischen Gemeinschaft in KÅffner/StÇcker/Zugmai-
er, USt-Kommentar, Loseblatt, Herne; Nieskens/Slapio, GrÅnbuch der Europ*ischen Kom-
mission Åber die Zukunft der Mehrwertsteuer, DStR 2011, 573; Schreiber/Schneider,
Recht und Organisation der Europ*ischen Union, StWK Gruppe 22, 111; Widmann, Mit-
teilung der Europ*ischen Kommission vom 7. 4. 2016 Åber einen Aktionsplan im Bereich
der Mehrwertsteuer, UR 2016, 506; WÇrsching, GrundzÅge und EinflÅsse des Europa-
rechts, SteuStud 2012 Beilage 3; Zimmermann, Modelle zur Eind*mmung des grenzÅber-
schreitenden MwSt-Betrugs, UR 2017, 580.

I. Die Europ!ische Union

1. Historische Entwicklung

Die Europ*ische Union ist ein wirtschaftlicher und politischer Zusammen-
schluss von zurzeit achtundzwanzig Staaten (Belgien, Bulgarien, D*nemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroa-
tien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 2sterreich, Polen, Por-
tugal, Rum*nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Un-
garn, Vereinigtes KÇnigreich und Zypern; das Vereinigte KÇnigreich hat jedoch
seinen Austritt beschlossen). Auch wenn es sich beim Zusammenschluss die-
ser Staaten in erster Linie um eine Wirtschaftsunion handelt, haben die Mit-
gliedstaaten der Europ*ischen Union als solches bereits bestimmte Souver*ni-
t*tsrechte Åbertragen. Viele nationale Gesetze, die das t*gliche Leben betref-
fen, beruhen deshalb auf Entscheidungen, die in BrÅssel getroffen werden, sei
es durch Schaffung einer Norm fÅr Mehrwegflaschen oder die Besteuerung
des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer Fahrzeuge durch Privatpersonen.

Schon nach dem Ende des II. Weltkrieges hatten einige europ*ische Politiker
die Vorstellung eines vereinigten Europas. Auch wenn wir von diesen Zielen
heute immer noch weit entfernt sind, ist seit der Unterzeichnung des Vertra-
ges Åber die GrÅndung der Europ!ischen Gemeinschaft fÅr Kohle und Stahl
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(EGKS) am 18. 4. 1951 in Paris (sog. Montanunion zur Abschaffung der Binnen-
zÇlle fÅr Kohle und Stahl) und bei der GrÅndung der Europ!ischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) und der Europ!ischen Atomgemeinschaft (EAG) am
25. 3. 1957 in Rom viel passiert. Bereits seit Schaffung der Zollunion zum
1. 7. 1968 gibt es innerhalb der heutigen Europ*ischen Union keine ZÇlle mehr,
fÅr den Handel mit Drittstaaten gilt ein gemeinsamer Zolltarif. Die anf*ng-
lichen Schwierigkeiten, die die verschiedenen Sprachen und Kulturen sowie die
Geschichte Europas mit vielen Kriegen mit sich brachten, sind zwar auch heu-
te nicht Åberwunden, aber grÇßtenteils in den Hintergrund gedr*ngt worden.
Schon 1957 im Rahmen des Vertrages zur GrÅndung der Europ*ischen Wirt-
schaftsgemeinschaft wurde verbindlich festgelegt, einen gemeinsamen Markt
zu errichten und sich wirtschaftspolitisch schrittweise anzun*hern. Der Ver-
trag enthielt bereits einen konkreten Harmonisierungsauftrag, wenngleich die
Erste Richtlinie (67/227/EWG) und die Zweite Richtlinie (67/228/EWG) zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Åber die Umsatz-
steuer dann erst 1967 verabschiedet wurden. Mit der ersten Richtlinie hatten
sich die sechs damaligen Mitgliedstaaten verpflichtet, die Åberwiegend beste-
hende kumulative Mehrphasenumsatzsteuer zum 1. 1. 1970 durch ein einheit-
liches System der Mehrwertsteuer mit Vorsteuerabzug zu ersetzen. Die Zweite
Richtlinie enthielt bereits materiell-rechtliche Einzelheiten wie Ort der Leis-
tung, Bemessungsgrundlagen und Vorsteuerabzug.

1970 begann eine neue Phase der Umsatzsteuerharmonisierung, die daraus
resultierende 6. EG-Richtlinie v. 17. 5. 19771 sah eine ins Einzelne gehende An-
gleichung der Besteuerungsgrundlagen in allen Mitgliedstaaten vor. Zum
1. 1. 1993 wurde aufgrund der Unterzeichnung der „Einheitlichen Europ!i-
schen Akte“ am 17. und 28. 2. 1986 in Luxemburg bzw. Den Haag der Gemein-
same Binnenmarkt vollendet: Warengrenzkontrollen sind abgeschafft, Unter-
nehmer kÇnnen ihre Waren und Dienstleistungen Åberall im Binnenmarkt an-
bieten, UnionsbÅrger kÇnnen in allen Mitgliedstaaten der Union frei reisen, le-
ben, lernen und arbeiten. Verbraucher kÇnnen Åberall in der Europ*ischen Uni-
on Waren kaufen und ohne weiteres in ihr Heimatland mitnehmen.
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2. Ziele der Europ!ischen Union
Mit Schaffung des Binnenmarktes zum 1. 1. 1993 trat zugleich der Vertrag
Åber die Europ*ische Union in Kraft (Maastrichter Vertr!ge v. 7. 2. 1992). Die
Europ*ische Union soll aber in Zukunft mehr sein als eine Wirtschaftsgemein-
schaft. Ziel ist die politische Union Europas.

Die Europ*ische Union umfasst drei Bereiche:
" Die Europ!ische Gemeinschaft, die aus den GrÅndungsvertr*gen von 1957

hervorgegangen ist und in deren Rahmen die klassischen Kernbereiche der
Politik der Europ*ischen Union geregelt werden, z. B. der Europ*ische Bin-
nenmarkt und die Wirtschafts- und W*hrungsunion.

" Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die schrittweise erreicht
werden soll.
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" Die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, in der Antworten
auf Fragen der Asyl- und Einwanderungspolitik, des internationalen Dro-
genhandels und der internationalen Kriminalit*t gefunden werden sollen.

Deutlich wird die Verfolgung dieser Ziele fÅr die betroffenen BÅrger mit der
EinfÅhrung der „UnionsbÅrgerschaft“ zum 1. 11. 1993 mit neuen Rechten (z. B.
Europa- und Kommunalwahlrecht) sowie der Schaffung der gemeinsamen
W*hrung seit dem 1. 1. 1999 (EURO). Mit dem Vertrag von Amsterdam,1 der
am 1. 5. 1999 in Kraft trat und der in erster Linie eine Steigerung von Effizienz
und Handlungsf*higkeit der institutionellen Rahmenbedingungen zum Inhalt
hatte, wurden Vertragsvereinfachungen und Neukodifizierungen vorgenom-
men. Im Zuge der redaktionellen 1berarbeitung der europ*ischen Vertr*ge
wurden zahlreiche Bestimmungen des EG-Vertrages gestrichen, die aus den
verschiedensten GrÅnden obsolet sind. Der EG-Vertrag wurde neu durchnum-
meriert und die Buchstabenfolge des EU-Vertrages durch die Zahlenreihe er-
setzt. Europa w*chst. Nach dem Beitritt 2sterreichs, Schwedens und Finnlands
zum 1. 1. 1995 war die grÇßte Herausforderung der Europ*ischen Union die
Osterweiterung mit Staaten aus Mittel- und Osteuropa zum 1. 5. 2004. Zum
1. 1. 2007 sind Bulgarien und Rum*nien beigetreten, zum 1. 7. 2013 Kroatien.
Weitere Beitrittsverhandlungen laufen. Mit dem Vereinigten KÇnigreich wer-
den zurzeit die Modalit*ten fÅr einen Austritt aus der Union gekl*rt, ein bei-
spielloser Vorgang in der langen Geschichte der Gemeinschaft.

Das prim*re Ziel der Europ*ischen Gemeinschaft bei Verabschiedung der „Ein-
heitlichen Europ!ischen Akte“ war die Schaffung eines gemeinsamen Marktes
fÅr Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital ohne Zollschranken und
nationale Verwaltungshemmnisse. Dieser Binnenmarkt sollte nach seiner Voll-
endung zum 1. 1. 1993 folgende Ziele mit sich bringen:

" Wegfall der Binnengrenzen und damit der Zoll- und Verwaltungsformalit*-
ten

" VergrÇßerung des Absatzmarktes durch den Wegfall der innergemein-
schaftlichen Grenzen

" Zunahme des Wettbewerbes und dadurch gÅnstigere Preise

" Schaffung zus*tzlicher Arbeitspl*tze

" freier Reiseverkehr und Aufenthalt, Niederlassungsfreiheit

" Abbau der Handelshemmnisse und Vereinheitlichung der Normen.
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Der Wegfall der Zollformalit*ten und eine Vereinheitlichung der Normen in-
nerhalb der einzelnen Mitgliedsl*nder hat zu einer deutlichen Kostenersparnis
bei den Unternehmen gefÅhrt, auch nach Verrechnung mit den Kosten fÅr die
Umstellung der BuchfÅhrungs-, Aufzeichnungs- und Meldepflichten aufgrund
des Binnenmarktes. Dies gilt auch fÅr die durch die VergrÇßerung des Absatz-
marktes erzielbare kostengÅnstigere Produktion. Sollte es den Europ*ern wei-
terhin gelingen, die enormen wirtschaftlichen Ressourcen Westeuropas zu ver-
einen, so wird der Europ*ische Binnenmarkt auf Dauer der Konkurrenz aus Ja-
pan, China und den USA begegnen kÇnnen, was fÅr die Mitgliedsl*nder ein-
zeln wohl kaum erreichbar w*re.

3. Harmonisierung der Umsatzsteuern

Die Steuerharmonisierung ist den Mitgliedstaaten durch den EG-Vertrag sei-
nerzeit speziell bei der Umsatzsteuer, den Verbrauchsteuern und bei den sons-
tigen indirekten Steuern zur Pflicht gemacht worden. Vorrangig war jedoch
bislang stets die Angleichung der Umsatzsteuersysteme. Dabei musste die
deutsche kumulative Brutto-Umsatzsteuer, die noch aus dem Jahre 1918
stammte, zun*chst einmal 1968 in eine Netto-Umsatzsteuer (mit Vorsteuer-
abzug) umgewandelt werden. Am 17. 5. 1977 wurde vom EG-Ministerrat die
Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie verabschiedet, die – mit gewissen 1ber-
gangsregelungen – die vÇllige Angleichung der Bemessungsgrundlagen bei
der Umsatzsteuer vorsah (in Deutschland umgesetzt durch das UStG 1980).
Der n*chste Schritt zur Harmonisierung war sodann die Schaffung des Binnen-
marktes bei gleichzeitiger Beseitigung der Steuergrenzen und der Grenzkon-
trollen innerhalb der Europ*ischen Gemeinschaft zum 1. 1. 1993. Weiterhin
hat der Rat am 19. 10. 1992 zur Ann*herung der Umsatzsteuers*tze eine ent-
sprechende Richtlinie verabschiedet, um das Zusammenwachsen des Binnen-
marktes zu unterstÅtzen und ggf. zu beschleunigen (in Deutschland insgesamt
umgesetzt durch das UStBG 1993).

Mit dem Wegfall der Binnengrenzen wurde nicht nur ein *ußerlich sichtbares
Zeichen zwischen den Staaten der Gemeinschaft gesetzt, sondern ein wesent-
licher Schritt zur wirtschaftlichen Einheit verwirklicht. Mit der Aufhebung der
innergemeinschaftlichen Grenzen musste zwangsl*ufig eine Beseitigung der
Steuergrenzen zumindest fÅr die indirekten Steuern erfolgen, denn diese ge-
hÇren nicht unwesentlich zu den Verursachern der Grenzkontrollen. Daher
stand in den letzten Jahren insbesondere die Harmonisierung der Mehrwert-
steuern und der Verbrauchsteuern in der Europ*ischen Gemeinschaft im Vor-
dergrund. Dreh- und Angelpunkt des Europ*ischen Binnenmarktes ist die Har-
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monisierung der Umsatzsteuers*tze, denn die unterschiedlichen Steuers*tze
bilden u. a. die Ursache fÅr die gravierenden Wettbewerbsverzerrungen inner-
halb der Gemeinschaft, insbesondere im grenzn*hen Bereich. Es wundert
nicht, dass die Angleichung der Steuers*tze und die Ann*herung zumindest in
einer Bandbreite in den letzten Jahren im Mittelpunkt der Diskussionen stan-
den.

4. Schwierigkeiten bei der weiteren Harmonisierung

Neben den grds. Schwierigkeiten (wie unterschiedliche Sprachen und Kultur-
grenzen) bereiten heute die unterschiedlichen Finanzierungsmethoden der
Staatshaushalte der einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft die grÇßten
Probleme. Die einzelnen Mitgliedstaaten haben eine stark abweichende Ge-
wichtung der staatlichen Aufgaben und entsprechend werden teilweise vÇllig
verschiedene staatliche Abgaben erhoben, die Verteilung der direkten und in-
direkten Steuern ist uneinheitlich, die gewachsenen Steuersysteme sind an-
ders aufgebaut. DarÅber hinaus gibt es eine Vielzahl von bÅrokratischen
Hemmnissen. Statt einer demokratischen Mehrheitsfindung bedÅrfen Ent-
scheidungen der Gemeinschaft im steuerlichen Bereich eines Einstimmigkeits-
erfordernisses, bei dem somit jedes noch so kleine Land ein Vetorecht hat. Ent-
scheidungen mÅssen in langwierigen Beratungen in nationales Recht umge-
setzt werden, wobei es zudem gilt, eigene Interessen zurÅckzustellen. Nicht
selten bedeuten derartige Entscheidungen einen tiefen Eingriff in die bisherige
Finanzautonomie der Mitgliedsl*nder und beeinflussen somit in hohem Maße
die nationale Verteilungspolitik. Entscheidendes Hemmnis bei der Harmonisie-
rung ist die Finanzierung der Staatshaushalte, die in allen Mitgliedstaaten
deutlich voneinander abweicht. So wundert es denn nicht, dass Harmonisie-
rungen nur sehr mÅhsam voranschreiten. Der 1. 1. 1993 brachte mit der weit-
gehenden Harmonisierung der Umsatzsteuer zumindest formell einen wichti-
gen Schritt, wenngleich materiell weitere 4nderungen unverzichtbar sind.

Die Angleichung der Mehrwertsteuern allein ist zudem unzureichend, um eine
Wettbewerbsgleichheit zu erreichen. Eine Harmonisierung der Åbrigen indirek-
ten Steuern ist ebenso unumg*nglich wie eine Anpassung der direkten Steu-
ern. Gerade direkte Steuern wirken sich im Ergebnis wie andere „Kostenfak-
toren“ auf die Preiskalkulation aus und beeinflussen daher ebenfalls die Stand-
ortwahl. Die Steuerharmonisierung bei den direkten Steuern greift aber in be-
sonders starkem Maße in die Finanzautonomie der Mitgliedstaaten ein; die
nationale Verteilungspolitik wird ebenso berÅhrt wie nationale politische Zie-
le.
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Die Entscheidungsverfahren mÅssen dringend vereinfacht werden, wenn sie
auch bei der nunmehr bestehenden Vielzahl von Mitgliedstaaten noch funk-
tionieren sollen, denn nach wie vor ist das grÇßte Hemmnis zur Entschei-
dungsfindung der EU im Bereich des Steuerrechts das sog. Einstimmigkeits-
prinzip, das jedem Staat die MÇglichkeit gibt, die Mehrheit vernÅnftig denken-
der Reformstaaten unter Druck zu setzen. Vor jedem weiteren Reformversuch
sollten daher erst einmal die demokratischen Grundregeln Åberdacht werden,
um einen Wirtschaftskoloss mit einer derart hohen Zahl von Mitgliedstaaten
Åberhaupt noch steuern zu kÇnnen.

Aber selbst wenn dies alles gelingen sollte, kann von Harmonisierung immer
noch keine Rede sein, denn neben der Angleichung der materiellen Vorschrif-
ten muss auf lange Sicht auch eine Anpassung des Verfahrensrechts erfolgen.

II. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

1. Die Richtlinien der EU zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten Åber die Umsatzsteuer

a) Grundlagen

Die Umsatzsteuer ist neben den Verbrauchsteuern die einzige Steuerart inner-
halb der Europ*ischen Union, die weitgehend einheitlich gestaltet ist. Schon
in den letzten Jahrzehnten hatte die Europ*ische Gemeinschaft immer wieder
BeschlÅsse gefasst, die zu einer Harmonisierung der Umsatzsteuern, aber
auch der Verbrauchsteuern in den einzelnen Mitgliedsl*ndern fÅhren sollten.
So kennen alle Mitgliedstaaten das auch uns bekannte Mehrwertsteuersystem
und es wurden einheitliche Besteuerungsgrundlagen festgelegt. Allerdings
fÅhren unterschiedliche Steuers*tze und zahlreiche nationale Ausnahme-
bestimmungen (z. B. beim Vorsteuerabzug oder beim 1bergang der Steuer-
schuldnerschaft) sowie unterschiedliche Rechtsauslegungen in der Praxis im-
mer noch zu erheblichen Schwierigkeiten. Trotz der EinfÅhrung eines gemein-
samen Mehrwertsteuersystems und der Schaffung des Umsatzsteuer-Binnen-
marktes kann daher von einer endgÅltigen Vereinheitlichung noch nicht die
Rede sein. Der Wegfall der Grenzen zum 1. 1. 1993 fÅhrte zwar zur Abschaf-
fung der Grenzkontrollen und Zollformalit*ten sowie zum Wegfall der Einfuhr-
umsatzsteuer. Gleichwohl kam es jedoch nur zu einer recht komplizierten
1bergangsregelung, weil die meisten Mitgliedstaaten an der bisherigen Rege-
lung (sog. Bestimmungslandprinzip) aus haushaltspolitischen GrÅnden fest-
halten wollten. Ein nahezu utopisch anmutendes Fernziel bleibt es da, der Eu-
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rop*ischen Union die Ertragshoheit am nationalen Umsatzsteueraufkommen
zu Åbertragen.1

Europ*isches Recht ist kompliziertes Recht. Die verabschiedeten Richtlinien,
insbesondere die „Richtlinie 2006/112/EG des Rates v. 28. 11. 2006 Åber das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem“ (kurz: „MwSt-System-Richtlinie“ oder
„MwStSystRL“),2 sind fÅr alle staatlichen Organe der Mitgliedstaaten binden-
des Recht. Richtlinien bzw. ihre 4nderungen gelten im Gegensatz zu Verord-
nungen aber nicht unmittelbar mit der VerkÅndung im Amtsblatt der EU in
allen Mitgliedstaaten, sondern verpflichten diese nur, das jeweilige nationale
Gesetz an diese Musterregelungen, d. h. die Vorgaben der Richtlinie, umzuset-
zen. Dazu mÅssen die nationalen Umsatzsteuergesetze „harmonisiert“ wer-
den, d. h. an die Vorgaben des europ*ischen Umsatzsteuerrechts angepasst
werden. Die Umsetzung im Inland erfolgt regelm*ßig durch die entsprechen-
den 4nderungen im nationalen UStG, wenn dieses der Richtlinie der EU (noch)
nicht entspricht (z. B. EinfÅhrung von § 3g i.V. m. § 13b Abs. 1 Nr. 5 UStG a. F.
zur Umsetzung der sog. Richtlinie Gas und Elektrizit*t). Bei der Umsetzung
von Bestimmungen einer Richtlinie ist ein Mitgliedstaat nur an das zu errei-
chende Ziel, nicht aber an eine bestimmte Form und an besondere Mittel ge-
bunden. Deshalb ist dem Mitgliedstaat auch nicht vorgeschrieben, in welcher
gesetzlichen Form (fÇrmliches Gesetz oder Rechtsverordnung) er Unionsrecht
in nationales Recht umsetzt.3 Er muss die Richtlinie nur sinngetreu und ihrem
Zweck entsprechend umsetzen. Eine bloße Verwaltungspraxis, die die Verwal-
tung naturgem*ß beliebig *ndern kann und die nur unzureichend benannt ist,
kann jedoch nicht als rechtswirksame ErfÅllung der Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten aus dem Vertrag angesehen werden, die eine auf der Unverein-
barkeit nationaler Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht beruhende Ver-
tragsverletzung entfallen ließe.4

Betroffene BÅrger kÇnnen sich auf die Anwendbarkeit dieses Rechts berufen,
wenn es dem nationalen Recht zu ihren Gunsten widerspricht5 oder auch auf
die Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie klagen. Weder der SteuerbÅrger
noch die Finanzverwaltung haben aber umsatzsteuerlich ein Vorlage- oder gar
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ein Klagerecht an den EuGH. 1ber die EinwirkungsmÇglichkeiten der Regelun-
gen der MwStSystRL auf das deutsche nationale Umsatzsteuerrecht entschei-
den allein die nationalen Finanzgerichte. Diese prÅfen in einem Stufenverfah-
ren, ob

" das nationale Recht in dem zu entscheidenden Fall richtig angewendet
worden ist,

" das nationale Recht den Vorgaben der MwStSystRL entspricht,

" bei Abweichung und nur unklarem nationalen Gesetz dieses unter Beach-
tung der Vorgaben der Regelungen der MwStSystRL richtlinienkonform
ausgelegt werden kann,

" und ob schließlich bei Abweichung und eindeutigem Wortlaut der nationa-
len Norm dieses wegen ihrer Gemeinschaftswidrigkeit außer Betracht blei-
ben und stattdessen die Regelung der MwStSystRL direkt und unmittelbar
zur Anwendung kommen muss (sog. Anwendungsvorrang).

Diese Grunds*tze gelten immer dann, wenn die zur Entscheidung berufenen
Richter keinen Zweifel an der Auslegung des Unionsrechts haben. Bestehen
dagegen Zweifel, kann das Finanzgericht dem EuGH die Sache zur sog. Vor-
abentscheidung vorlegen, der BFH muss als letztinstanzliches Gericht vor-
legen. Urteile im Verfahren zur Vorabentscheidung stellen keine Urteile zur Re-
gelung eines Einzelfalles im herkÇmmlichen Sinne dar, sondern sind verfah-
rensrechtlich eher einem Rechtsgutachten gleichzusetzen. Hat der EuGH ent-
schieden, sind die staatlichen Organe und Gerichte aber an diese Entscheidung
grds. gebunden, was die Entscheidung wiederum zu einem Vorgang von grds.
Bedeutung macht.

b) MeistbegÅnstigungsgrundsatz

Die nationalen Finanzgerichte prÅfen also vorrangig, ob das nationale Umsatz-
steuergesetz der Richtlinie entspricht. Ist das Gesetz nach Auffassung des Ge-
richts unklar formuliert, wird es wenn mÇglich richtlinienkonform ausgelegt,
z. B.:

" BFH, Urteil v. 17. 8. 2001 zur Aufteilung von Vorsteuerbetr*gen aus Herstel-
lungskosten eines Geb*udes nach dem UmsatzschlÅssel;1

" BFH, Urteil v. 2. 4. 1998 zur Begrenzung des Vorsteuerabzugs auf den v. leis-
tenden Unternehmer geschuldeten Steuerbetrag;2
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" BFH, Urteil v. 27. 7. 2000 zum Ausweis des Nettoentgelts und der Umsatz-
steuer in einer Rechnung;1

" BFH, Urteil v. 15. 7. 2004 zum Vorsteuerabzug einer VorgrÅndungsgesell-
schaft;2

" BFH, Urteil v. 31. 5. 2001 zur Steuerpflicht der entgeltlichen 1berlassung
von Sport- und Freizeitanlagen;3

" BFH, Urteil v. 24. 7. 2003 zur steuerpflichtigen Nutzung von privat verwen-
deten Geb*udeteilen im Unternehmen;4

" BFH, Urteil v. 22. 3. 2001 zur MÇglichkeit der Rechnungskorrektur auch bei
unberechtigtem Steuerausweis.5

Widerspricht das nationale Gesetz nach Auffassung der Finanzgerichte den
Vorgaben der Richtlinie, greift der Anwendungsvorrang der Richtlinie, und die
nationale Vorschrift ist nicht zu beachten, z. B.:

" BFH, Urteil v. 23. 11. 2000 zum Abzug von Vorsteuerbetr*gen aus 1ber-
nachtungskosten;6

" BFH, Urteil v. 12. 8. 2004 zum Vorsteuerabzug von Bewirtungskosten trotz
unterlassener Aufzeichnungen;7

" BFH, Urteil v. 10. 2. 2005 zum Vorsteuerabzug aus Bewirtungskosten,8

" BFH, Urteil v. 24. 10. 2013 zum Vorsteuerabzug bei zum ausgewiesenen
Steuersatz.9

In diesen F*llen wird der Unternehmer dadurch begÅnstigt, dass er sich auf
das fÅr ihn gÅnstigere Unionsrecht gegenÅber dem ungÅnstigeren richtlini-
enwidrigen nationalen Recht berufen kann. So entschied der BFH z. B., dass
sich die Kl*ger bei der Frage des Vorsteuerabzugs aus 1bernachtungskosten
und Bewirtungsaufwendungen auf das fÅr sie gÅnstigere Unionsrecht berufen
kÇnnen, da in beiden Verfahren von der Bundesregierung keine Erm*chtigung
zur seinerzeitigen Neuregelung des Vorsteuerausschlusses eingeholt wurde
und die nationalen Einschr*nkungen des Vorsteuerabzugs damit unbeachtlich
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waren. Die Einschr*nkung wurde daraufhin vom Gesetzgeber auch wieder zu-
rÅckgenommen.

Ein solches Berufungsrecht auf den Anwendungsvorrang einer gÅnstigen Be-
stimmung einer Richtlinie h*ngt jedoch von bestimmten Bedingungen ab:

" Die Richtliniennorm muss dem Steuerpflichtigen einen positiven Anspruch
gegenÅber dem Staat geben (z. B. Anspruch auf eine Umsatzsteuerbefrei-
ung oder Anspruch auf Freistellung von der Besteuerung einer unentgeltli-
chen Wertabgabe).

" Die Richtliniennorm muss hinreichend klar und genau sein.

" Sie muss ferner inhaltlich unbedingt (bedingungsunabh*ngig) und damit
in ihrem Wesen geeignet sein, unmittelbare Wirkungen zu erzeugen. Sie
darf also den Mitgliedstaaten bei ihrer Umsetzung in innerstaatliches
Recht keinen Gestaltungsspielraum lassen.

Die Entscheidung, ob einer konkreten Richtlinienbestimmung eine Vorrang-
wirkung zukommt, ist unzweifelhaft, wenn hierzu bereits eine Entscheidung
des EuGH vorliegt, in der dieser den Anwendungsvorrang festgestellt hat. In
diesen F*llen ergehen in Deutschland regelm*ßig Verwaltungsanweisungen,
wonach der vom EuGH festgestellte Anwendungsvorrang bestimmter Richt-
liniennormen allgemein in allen gleich gelagerten F*llen zu beachten ist.1 Der
Rechtsgrundsatz, wonach die Verwaltung bereits verpflichtet ist, eine nationa-
le Rechtsvorschrift auf ihre Richtlinienkonformit*t zu prÅfen, auch wenn noch
gar keine einschl*gige EuGH-Entscheidung vorliegt,2 wird leider in der Praxis
h*ufig nicht beachtet.3

Ist dagegen das nationale richtlinienwidrige Recht fÅr den Steuerpflichtigen
gÅnstiger, kann sich der Steuerpflichtige auf das nationale Recht berufen
(MeistbegÅnstigungsgrundsatz), die Verwaltung kann sich nicht auf den An-
wendungsvorrang der EU-Richtlinie berufen. So entschied der BFH mit Urteil v.
18. 10. 2001, dass eine Vorsteuerberichtigung i. S. des § 15a UStG bei sonstigen
Leistungen, die vorsteuerabzugssch*dlich verwendet werden, nicht mÇglich
ist, wenn das fÅr den Steuerpflichtigen ungÅnstigere Unionsrecht richtlini-
enwidrig (noch) nicht umgesetzt wurde.4 Daraufhin wurde § 15a UStG durch
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4 BStBl 2002 II S. 551.



das EURLUmsG v. 9. 12. 2004 entsprechend ge*ndert und den strengeren euro-
p*ischen Vorgaben angepasst (vgl. § 15a Abs. 3 und 4 UStG).

Auch die nationalen FinanzbehÇrden sind an eine richtlinienkonforme Aus-
legung einer nationalen Steuerrechtsnorm und an den Anwendungsvorrang
von gÅnstigerem Unionsrecht gebunden. Zur Gew*hrleistung einer einheitli-
chen Rechtsanwendung erfolgt Åblicherweise die entsprechende Meinungsbil-
dung bei den obersten FinanzbehÇrden.1

Zu beachten ist, dass die Richtlinienvorgaben lediglich materielles Recht sind,
d. h. die Frage, ob ein fehlerhafter Steuerbescheid noch ge*ndert werden kann,
richtet sich folglich nach den nationalen Verfahrensvorschriften, im Inland ins-
besondere der AO und der FGO.2 So wird die Bestandskraft von Steuerbeschei-
den nicht berÅhrt, wenn es fÅr ihre 4nderung keine nationalen Rechtsgrund-
lagen gibt. Wie auch der EuGH mittlerweile wiederholt klargestellt hat, will er
die im Verfahren Emmott3 aufgestellten Rechtsgrunds*tze zur Durchbrechung
der Bestandskraft auf Fallkonstellationen der dort gegebenen Art beschr*nkt
wissen und nicht verallgemeinern.4

c) Die Mehrwertsteuersystem-Richtlinie

Zum 1. 1. 2007 wurden die vielf*ltigen Richtlinien der letzten Jahrzehnte zu ei-
ner gemeinsamen Mehrwertsteuersystem-Richtlinie zusammengefasst. Diese
lÇst die bisherigen Richtlinien und damit insbesondere die „Richtlinie
77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Åber die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche
Bemessungsgrundlage“ v. 17. 5. 1977 – kurz: 6. RLEG – ab. Die „Richtlinie
2006/112/EG des Rates v. 28. 11. 2006 Åber das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system“5 wird kurz als „MwSt-System-Richtlinie“ oder „MwStSystRL“ bezeich-
net6 und vereint die verschiedenen bisherigen Umsatzsteuer-Richtlinien der
EG, die vormals ergangen sind, in einer einheitlichen Rechtsgrundlage.
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6 Vgl. BMF, Schreiben v. 11. 1. 2007, DStR 2007 S. 488.

9



AABBBB.. 22:: EEnnttsstteehhuunngg ddeerr MMwwSSttSSyyssttRRLL

Sechste
EG-Richtlinie

Rechnungs-
richtlinie

Richtlinie
zur Bekämpfung

der Steuer-
hinterziehung

Richtlinie
ermäßigte

Steuersätze

Änderungs-
richtlinie Gas

und Elektrizität

MwStSystRL

u.v.a.

Gleichwohl besteht auch nach der Zusammenfassung der verschiedenen
Richtlinien zu einer einzigen Rechtsgrundlage das generelle Problem der Um-
setzungspflicht von europ*ischen Richtlinien in nationales Recht. Gerade aber
bei dieser Umsetzung hat es in der Vergangenheit im deutschen UStG eine
Reihe von handwerklichen Fehlern gegeben, die auch heute noch nicht alle be-
seitigt sind.

2. Verordnungen der EU als unmittelbar geltendes Recht

Im Gegensatz zu Richtlinien sind Verordnungen unmittelbar geltendes Recht,
eine (zus*tzliche) Umsetzung in nationales Recht ist daher nicht erforderlich.
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Verordnungen treten ohne einen entsprechenden Umsetzungsakt in den Mit-
gliedstaaten in Kraft. Im Gegensatz zu einer Richtlinie, die – obgleich hinsicht-
lich der zu erreichenden Ziele verbindlich – den Mitgliedstaaten die Wahl der
Form und der Mittel Åberl*sst, hat eine Verordnung allgemeine Geltung. Sie
ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.1 Im
Steuerrecht sind Verordnungen selten, der Rat der Europ*ischen Union hat
aber am 17. 10. 2005 aufgrund des Art. 29a der 6. RLEG die „Verordnung (EG)
Nr. 1777/2005 zur Festlegung von DurchfÅhrungsvorschriften zur Richtlinie
77/388/EWG Åber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem“ verabschiedet,2

die erst Jahre sp*ter durch die Verordnung (EU) Nr. 282/2011 (sog. MwStVO)
zum 1. 7. 2011 ersetzt wurde.3 Sie wurde zuletzt zum 1. 1. 2015 bzw. 1. 1. 2017
ge*ndert.4 Die Regelungen dieser EU-DurchfÅhrungsverordnung sind fÅr die
Mitgliedstaaten, die Europ*ische Kommission als auch fÅr den EuGH rechtlich
bindend. Gleichwohl ist zu berÅcksichtigen, dass der Regelungsbereich der Ver-
ordnung eingeschr*nkt ist, denn das Ziel der Maßnahmen besteht ausschließ-
lich darin, inhaltliche Kl*rungen der MwStSystRL herbeizufÅhren. Es sollen
hierdurch keine neuen Tatbest*nde zur bzw. Abweichungen von der
MwStSystRL geschaffen werden. Insofern ist die Anwendung der DurchfÅh-
rungsmaßnahmen auch restriktiv. Sie sind generell nicht auf andere oder *hn-
liche F*lle Åbertragbar, sondern ausschließlich auf der Grundlage ihres Wort-
lauts anzuwenden.

AABBBB.. 33:: RReecchhttssaakkttee ddeerr EEuurroopp**iisscchheenn GGeemmeeiinnsscchhaafftt

Verordnungen

unmittelbar geltendes Recht

Richtlinien

Umsetzung in

nationales Recht

erforderlich

Europäische Gemeinschaft

Deutschland

z.B. Rechnungsrichtliniez.B. EG-VO
=MwStVO

1777/2005
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3. Der Europ!ische Gerichtshof

a) Allgemeines

Hat der Gesetzgeber die Bestimmungen einer EG-Richtlinie nicht fristgerecht
oder nicht korrekt in nationales Recht umgesetzt, kann sich ein Unternehmer
gegenÅber einer fÅr ihn nachteiligen Bestimmung des UStG unmittelbar auf
eine fÅr ihn gÅnstigere Bestimmung einer EG-Richtlinie berufen.1 Vorausset-
zung fÅr das Berufungsrecht ist, dass die Richtliniennorm eine begÅnstigende
Wirkung hat, dass sie hinreichend klar und genau ist, inhaltlich von keiner Be-
dingung abh*ngt und damit in ihrem Wesen geeignet ist, unmittelbare Wir-
kung zu erzeugen. Aus dem Berechtigungsrecht folgt ein Anwendungsvorrang
der jeweiligen Richtliniennorm vor der entgegenstehenden Bestimmung des
nationalen UStG.

Der Verwaltung steht demgegenÅber kein Berufungsrecht zu. Folglich kann
eine fÅr einen Unternehmer gegenÅber dem UStG nachteilige Bestimmung ei-
ner EU-Richtlinie nicht durch die Verwaltung angewendet werden. Dazu mÅss-
te die fÅr den Steuerpflichtigen gÅnstigere nationale Vorschrift zun*chst auf-
gehoben oder ge*ndert werden.2

Nach Art. 234 EG kann ein Gericht eines Mitgliedstaates dem EuGH eine Frage
zur Vorabentscheidung Åber die Auslegung des Unionsrechts durch Beschluss
vorlegen, wenn es Zweifel an der Auslegung des Unionsrechts hat. Es muss
vorlegen, wenn es ein letztinstanzliches Gericht ist. Vorabentscheidungsersu-
chen des BFH werden im Bundessteuerblatt Teil II und auf seinen Internetsei-
ten verÇffentlicht. Bei bloßer Vorlage des BFH an den EuGH wird die Verwal-
tung weiterhin die bisherige Auffassung vertreten. Entsprechende Einspruchs-
verfahren ruhen dann nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO.3 FÅr einen Steuerpflichtigen
ist es kaum nachvollziehbar, wann ein Gericht Åberhaupt Zweifel hat. Er kann
in einem solchen Fall die 1berprÅfung der Rechtsfrage durch den EuGH an-
hand der Vorgaben der MwStSystRL nicht erzwingen. Selbst wenn er den
Standpunkt des Gerichts nicht teilen sollte, ist ihm der direkte Gang zum
EuGH regelm*ßig verwehrt. Er besitzt grds. kein eigenes Klagerecht.4 Wer zu-
dem nicht Adressat einer Entscheidung ist, kann nur dann geltend machen,
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von ihr betroffen zu sein, wenn die Entscheidung ihn wegen bestimmter per-
sÇnlicher Eigenschaften oder besonderer, ihn aus dem Kreis aller Åbrigen Per-
sonen heraushebenden Umst*nde berÅhrt und ihn daher in *hnlicher Weise
individualisiert wie den Adressaten.1 Allein die MÇglichkeit einer Verfassungs-
beschwerde wegen Verletzung des Grundrechts auf den gesetzlichen Richter
(Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) vermag auch nicht weiterzuhelfen, wenn sich das
Gericht dezidiert mit dem EG-Recht auseinandersetzt und Auslegungszweifel
schließlich gerade verneint.

1ber ein Vorabentscheidungsersuchen entscheidet der EuGH im Rahmen der
Vorabentscheidung durch Urteil. Ein EuGH-Urteil ist fÅr die Verwaltungen bin-
dend, wenn und soweit das EuGH-Urteil im Bundessteuerblatt verÇffentlicht
wird. Dies gilt insbesondere, wenn der Vorabentscheidung ein Ersuchen eines
anderen Mitgliedstaates zugrunde lag. Lag der Vorabentscheidung ein Be-
schluss des BFH zugrunde, wird das Revisionsverfahren nunmehr unter Beach-
tung der Rechtsgrunds*tze des EuGH-Urteils fortgesetzt und durch Urteil des
BFH entschieden (sog. Folgeurteil). Insoweit gelten die Åblichen Grunds*tze,
d. h., die Rechtsgrunds*tze sind in allen vergleichbaren F*llen anwendbar,
wenn das dem EuGH-Urteil folgende BFH, Urteil im Bundessteuerblatt ver-
Çffentlicht wird.

HHIINNWWEEIISS::

VerÇffentlichungen der Europ*ischen Kommission zur praktischen Anwendung des EU-
Rechts auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (z. B. Erl*uterungen zu den Mehrwertsteu-
ervorschriften fÅr die Rechnungslegung, Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle fÅr
die Mehrwertsteuer) haben dagegen keine rechtliche Bindungswirkung. Dies gilt so-
wohl fÅr bereits vorliegende VerÇffentlichungen als auch fÅr kÅnftige VerÇffentlichun-
gen der Europ*ischen Kommission. Maßgeblich fÅr die Rechtsanwendung sind in
Deutschland das Umsatzsteuergesetz und die Umsatzsteuer-DurchfÅhrungsverord-
nung sowie die Mehrwertsteuer-Verordnung.2

Die Verfahren vor dem EuGH kÇnnen grds. in folgende Formen unterteilt wer-
den:
" Vorabentscheidungsersuchen nationaler Gerichte der EU-Mitgliedstaaten

(h*ufigste Form),
" Klagen der EU-Kommission gegen einzelne Mitgliedstaaten,
" Klagen der EU-Kommission oder des Europ*ischen Parlaments zur Rechts-

grundlage eines Rechtsakts des Sekund*rrechts im EG-Vertrag, und
" Klagen einzelner Mitgliedstaaten gegen andere Mitgliedstaaten.
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Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH sind in Art. 234 EG-Vertrag gere-
gelt. Die Instanzgerichte der Mitgliedstaaten sind danach berechtigt, den
EuGH um Vorabentscheidung zur Auslegung und GÅltigkeit von Unionsrecht
zu bitten. Ein solches Ersuchen kann in Betracht kommen, wenn die Kl*rung
einer unionsrechtlichen Frage in einem innerstaatlichen Rechtsstreit entschei-
dungserheblich ist.

Die MÇglichkeit, dass die EU-Kommission gegen einzelne Mitgliedstaaten we-
gen Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag (und damit
auch gegen Rechtsakte wie z. B. die Richtlinien des Rates) Klage erheben kann,
ist in Art. 226 EG-Vertrag bestimmt. Die Vorschrift verschafft der Kommission,
die nach Art. 211 EG-Vertrag u. a. fÅr die Anwendung des Vertrags und der von
den Organen aufgrund des Vertrags getroffenen Bestimmungen zu sorgen
hat, das Recht und die Pflicht, bei VerstÇßen der Mitgliedstaaten entsprechen-
de Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Ist die Kommission der Auffas-
sung, ein Mitgliedstaat verhalte sich vertragswidrig, z. B. wegen einer unzu-
l*nglichen Transformation einer EU-Richtlinie in nationales Recht, gibt sie zu-
n*chst dem betroffenen Staat in Form eines Mahnschreibens Gelegenheit zur
4ußerung. Erscheint ihr die Stellungnahme des Mitgliedstaates unzureichend
und stellt dieser den Umsetzungsmangel nicht ab, kann die EU-Kommission
eine sog. mit GrÅnden versehene Stellungnahme abgeben, in der sie die ver-
meintliche Vertragsverletzung umfassend darzustellen und zu begrÅnden hat.
Stellt die darauf ergehende Antwort des Mitgliedstaats die Kommission wie-
derum nicht zufrieden und stellt der Mitgliedstaat den Umsetzungsmangel
weiterhin nicht ab, kann die Kommission den EuGH anrufen, also Klage gegen
den Mitgliedstaat erheben (Art. 226 Abs. 2 EG-Vertrag). Stellt der Gerichtshof
die behauptete Vertragsverletzung fest, so ist der betroffene Staat verpflich-
tet, sie unverzÅglich abzustellen. Wenn der Gerichtshof nach einer erneuten
Anrufung durch die Kommission feststellt, dass der Mitgliedstaat seinem Ur-
teil nicht nachgekommen ist, kann er die Zahlung eines Zwangsgeldes verh*n-
gen.

Nach Art. 227 EG-Vertrag kann auch jeder Mitgliedstaat den EuGH anrufen,
wenn er der Meinung ist, ein anderer Mitgliedstaat verhalte sich vertragswid-
rig. Diese Klagen sind auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer jedoch ziemlich sel-
ten.

b) Ablauf eines Verfahrens vor dem Europ!ischen Gerichtshof

Das Verfahren vor dem EuGH lehnt sich an die Verfahren vor den nationalen
Gerichten an. Es umfasst in allen Rechtssachen eine schriftliche und auch fast

II. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

47

13



immer eine mÅndliche Phase mit Çffentlicher Verhandlung. Zu unterscheiden
ist zwischen dem Verfahren in Klagesachen und dem Vorabentscheidungsver-
fahren.

aa) Verfahren in Klagesachen

Der Gerichtshof wird mit der Rechtssache durch eine an seine Kanzlei zu rich-
tende Klageschrift befasst. Die Klage wird nach ihrem Eingang in das Register
der Kanzlei eingetragen. Der Kanzler sorgt fÅr eine Mitteilung Åber die Klage
einschließlich der Klageantr*ge und -grÅnde im Amtsblatt der EG. Es werden
ein Berichterstatter und ein Generalanwalt bestimmt, die den Verfahrens-
ablauf zu betreuen haben. Zugleich wird die Klageschrift dem Beklagten zuge-
stellt, der innerhalb eines Monats eine Klagebeantwortung einzureichen hat.
Es kÇnnen dann noch eine Erwiderung des Kl*gers und eine Gegenerwiderung
des Beklagten erfolgen, die jeweils innerhalb eines Monats einzureichen sind.
Diese Fristen sind streng einzuhalten, falls sie nicht vom Pr*sidenten aus-
drÅcklich verl*ngert werden.

Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens wird auf Bericht des Bericht-
erstatters nach AnhÇrung des Generalanwalts beschlossen, ob die Rechtssache
einer Beweisaufnahme bedarf und ob Åber sie vom Plenum oder von einer
Kammer entschieden werden soll. Nach dem Eingang des letzten Schriftsatzes
oder, falls eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, nach deren Ende be-
stimmt der Pr*sident den Termin fÅr die mÅndliche Verhandlung. Der Bericht-
erstatter fasst in einem Sitzungsbericht das rechtliche und tats*chliche Vor-
bringen der Parteien und ggf. der Streithelfer zusammen. Dieser Bericht wird
der 2ffentlichkeit im Rahmen der mÅndlichen Verhandlung in der Verfahrens-
sprache zug*nglich gemacht.

In der mÅndlichen Verhandlung tragen die Parteien ihre AusfÅhrungen den
Richtern und dann dem mit der Rechtssache betrauten Generalanwalt vor.
Diese kÇnnen den Parteien Fragen stellen. Einige Wochen sp*ter, auch in Çf-
fentlicher Sitzung, tr*gt der Generalanwalt dem Gerichtshof seine Schluss-
antr*ge vor. Darin geht er auf die tats*chlichen und rechtlichen Fragen des
Rechtsstreits ein und schl*gt dem Gerichtshof die Entscheidung vor, die seiner
Meinung nach in diesem Rechtsstreit ergehen sollte. Nach diesem Rechtsgut-
achten des Generalanwalts ist die mÅndliche Verhandlung abgeschlossen. An-
schließend beraten die Richter, und nur sie, auf der Grundlage eines vom Be-
richterstatter erstellten Urteilsentwurfs. Jeder Richter kann 4nderungen vor-
schlagen. Ist der Text des Urteils endgÅltig festgestellt, so wird das Urteil in
Çffentlicher Sitzung verkÅndet.
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bb) Vorabentscheidungsverfahren

Ein nationales Gericht legt dem EuGH – i. d. R. in Form einer richterlichen Ent-
scheidung gem. dem innerstaatlichen Verfahrensrecht – Fragen nach der Aus-
legung oder der GÅltigkeit einer Bestimmung des Unionsrechts vor. Das Vor-
abentscheidungsersuchen wird nach seinem Eingang in das Register der Kanz-
lei eingetragen, zun*chst in alle anderen Amtssprachen der Gemeinschaft
Åbersetzt und anschließend vom Kanzler den Parteien des Ausgangsverfah-
rens, aber auch den Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und ggf. dem Rat zu-
gestellt. Der Kanzler sorgt dafÅr, dass eine Mitteilung mit Angaben der Partei-
en des Ausgangsverfahrens und des Inhalts der Fragen im Amtsblatt der EU
verÇffentlicht wird.

Die Parteien, die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaftsorgane kÇnnen bin-
nen zwei Monaten beim EuGH schriftliche Erkl*rungen abgeben. Das weitere
Verfahren stimmt mit dem Verfahren in Klagesachen Åberein. Alle zur Abgabe
schriftlicher Erkl*rungen Berechtigten kÇnnen ihre Auffassung auch in der
mÅndlichen Verhandlung darlegen. Nachdem der Generalanwalt seine
Schlussantr*ge vorgetragen hat und die Richter ihre Beratungen abgeschlos-
sen haben, wird das Urteil in Çffentlicher Sitzung verkÅndet und vom Kanzler
dem vorliegenden Gericht Åbermittelt.

cc) Urteile

Die Urteile des EuGH ergehen mit Stimmenmehrheit. Abweichende Meinun-
gen werden nicht bekannt gegeben. Die Urteile werden von allen Richtern un-
terzeichnet, die an der Beratung teilgenommen haben, und in Çffentlicher Sit-
zung verkÅndet. Die Urteile und die Schlussantr*ge der Generalanw*lte wer-
den in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts
erster Instanz in allen Amtssprachen der Gemeinschaft verÇffentlicht.

dd) Verfahrenssprache

Verfahrenssprache kann eine der Amtssprachen der Gemeinschaft oder Irisch
sein. Sie wird grds. vom Kl*ger oder vom vorlegenden Gericht gew*hlt. Ist die
beklagte Partei ein Mitgliedstaat oder eine natÅrliche oder juristische Person,
die einem Mitgliedstaat angehÇrt, so ist die Amtssprache dieses Mitgliedstaa-
tes Verfahrenssprache. Bestehen in einem Mitgliedstaat mehrere Amtsspra-
chen, so kann der Kl*ger bzw. das vorliegende Gericht zwischen ihnen w*hlen.
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c) Der Europ!ische Gerichtshof als Rechtsprechungsorgan

Der Gerichtshof besteht zurzeit aus 28 Richtern und 11 Generalanw*lten. Die
Richter und die Generalanw*lte werden von den Regierungen der Mitglied-
staaten im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt, Wieder-
ernennung ist zul*ssig. Sie sind unter Juristen auszuw*hlen, die jede Gew*hr
fÅr Unabh*ngigkeit bieten und in ihrem Staat die fÅr die hÇchsten richterli-
chen 4mter erforderlichen Voraussetzungen erfÅllen.

Die Richter des Gerichtshofs w*hlen aus ihrer Mitte fÅr die Dauer von drei Jah-
ren den Pr*sidenten des Gerichtshofs, Wiederwahl ist zul*ssig. Der Pr*sident
leitet die rechtsprechende T*tigkeit und die Verwaltung des Gerichtshofs. Er
fÅhrt in den grÇßeren SpruchkÇrpern den Vorsitz in den Sitzungen bei den Be-
ratungen.

Die Generalanw*lte unterstÅtzen den Gerichtshof. Sie stellen in vÇlliger Un-
parteilichkeit und Unabh*ngigkeit ein Rechtsgutachten (die Schlussantr*ge) in
den Rechtssachen, die ihnen zugewiesen sind.

Der Kanzler ist der Generalsekret*r des Gerichtshofs. Er leitet dessen Dienst-
stellen unter der Aufsicht des Pr*sidenten.

Der Gerichtshof kann als Plenum, als Große Kammer oder als Kammer tagen.
Als Plenum tagt er in besonderen, in der Satzung des Gerichtshofs vorgesehe-
nen F*llen (z. B. Amtsenthebung des Europ*ischen BÅrgerbeauftragten oder ei-
nes Mitglieds der Europ*ischen Kommission, das seine Amtspflichten verletzt
hat), und wenn er zu der Auffassung gelangt, dass eine Rechtssache von au-
ßergewÇhnlicher Bedeutung ist. Er tagt als Große Kammer, wenn ein Mitglied-
staat oder ein Gemeinschaftsorgan als Partei des Verfahrens dies beantragt,
sowie in besonders komplexen oder bedeutsamen Rechtssachen. In den Åbri-
gen Rechtssachen entscheiden Kammern mit drei oder fÅnf Richtern. Die Pr*-
sidenten der Kammern mit fÅnf Richtern werden fÅr drei Jahre gew*hlt, die
Pr*sidenten der Kammern mit drei Richtern fÅr ein Jahr.

Aufgabe des Europ*ischen Gerichtshofs ist es, die Wahrung des Rechts bei der
Auslegung und Anwendung der GrÅndungsvertr*ge der Europ*ischen Gemein-
schaften sowie der von den zust*ndigen Gemeinschaftsorganen erlassenen
Vorschriften zu sichern. Um diesen Auftrag erfÅllen zu kÇnnen, wurde der Ge-
richtshof u. a. mit umfassenden Rechtsprechungsbefugnissen ausgestattet,
die er im Rahmen verschiedener Klagearten ausÅbt. Der Gerichtshof ist u. a.
zust*ndig fÅr die Entscheidung Åber Nichtigkeits- oder Unt*tigkeitsklagen ei-
nes Mitgliedstaats oder eines Organs, Vertragsverletzungsklagen gegen Mit-
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gliedstaaten, Vorabentscheidungsersuchen und Rechtsmittel gegen die Ent-
scheidungen des Gerichts erster Instanz.

HHIINNWWEEIISS::

Der Europ*ische Gerichtshof entscheidet nur abstrakt Åber eine ihm vorgelegte Rechts-
frage im umsatzsteuerlichen Sinn. Wird die Verletzung von Unionsrecht festgestellt,
hat der unterlegene Mitgliedstaat fÅr Abhilfe zu sorgen. Diese Verfahrensfrage ist je-
doch ausschließlich nach dem Recht des Mitgliedstaates zu prÅfen und zu beantwor-
ten. Auch bei nachtr*glich anerkanntem Verstoß gegen Unionsrecht lÇst diese Ent-
scheidung nicht automatisch eine Korrektur der zugrunde liegenden Steuerbescheide
aus. Ein Steuerbescheid ist auch bei einem nachtr*glich erkannten Verstoß gegen das
Unionsrecht nicht unter gÅnstigeren Bedingungen *nderbar als bei der Verletzung in-
nerstaatlichen Rechts. Das Korrektursystem der Abgabenordnung regelt in Deutschland
die Durchsetzung der sich aus dem Unionsrecht ergebenden AnsprÅche abschließend.
Das innerstaatliche Verfahrensrecht muss auch keine weitergehenden KorrekturmÇg-
lichkeiten fÅr Steuerbescheide vorsehen.1 Unternehmern kann daher nur geraten wer-
den, gegen mÇglicherweise betroffene Steuerbescheide EinsprÅche einzulegen und das
Ruhen des Verfahrens (§ 363 AO) zu beantragen.

d) Praktische Schwierigkeiten

Die Prinzipien der Auslegung des Unionsrecht zur Mehrwertsteuer durch den
Europ*ischen Gerichtshof sind aufgrund der vielf*ltigen Sprachen und Kultu-
ren in Europa nicht ganz einfach zu erfassen. So ist der Wortlaut einer streiti-
gen Bestimmung zun*chst in allen sprachlichen Fassungen zu ÅberprÅfen.2

Der EuGH hat sich in mehreren Entscheidungen bereits mit dem Problem
sprachlicher Unterschiede bei Richtlinienbegriffen befasst. In seinem Urteil v.
27. 3. 1990 hat er entschieden, dass die Fassung in einer der Gemeinschafts-
sprachen nicht als alleinige Grundlage fÅr die Auslegung der Bestimmung he-
rangezogen werden kann und insoweit auch nicht Vorrang vor den anderen
sprachlichen Fassungen beanspruchen kann.3 So weicht der in der deutschen
Sprachfassung der Richtlinienvorschrift verwendete Begriff der Vermietung
und Verpachtung von GrundstÅcken nicht unerheblich von anderen Sprachfas-
sungen mehrerer Mitgliedstaaten ab. Wenn die sprachlichen Fassungen von-
einander abweichen, muss die betreffende Vorschrift nach dem allgemeinen
Aufbau und dem Zweck der Regelung ausgelegt werden, zu der sie gehÇrt. Zur
Auslegung des Rechts kann der EuGH sowohl die Entstehungsgeschichte einer
Vorschrift heranziehen als auch eine systematisch-teleologische Auslegung
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nach dem Ziel der Vorschrift vornehmen.1 Um diese unterschiedlichen Be-
griffsauslegungen weitgehend zu vermeiden, wurde die Mehrwertsteuer-Ver-
ordnung (MwStVO) geschaffen.

Nicht selten wird der Begriff der „Neutralit*t der Mehrwertsteuer“, der im
deutschen Umsatzsteuerrecht nicht vorkommt, verwendet. Er besagt, dass die
Mehrwertsteuer im Wettbewerb der Unternehmer und bei der Preisbildung
neutral wirken muss. Die grÇßte Einfachheit und Neutralit*t eines Mehrwert-
steuersystems wird erreicht, wenn die Steuer so allgemein wie mÇglich erho-
ben wird und wenn ihr Anwendungsbereich alle Produktions- und Vertriebs-
stufen sowie den Bereich der Dienstleistungen umfasst. Das System muss eine
Wettbewerbsneutralit*t in dem Sinne bewirken, dass gleichartige Waren in-
nerhalb der einzelnen L*nder ungeachtet der L*nge des Produktions- und Ver-
triebswegs steuerlich gleich belastet werden.

4. Wesentliche Gesetzes!nderungen seit EinfÅhrung des
Binnenmarktes im "berblick

a) EinfÅhrung des Binnenmarktes zum 1. 1. 1993

Nach Schaffung des Umsatzsteuer-Binnenmarktes zum 1. 1. 1993 wurden die
zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen mehrfach ge*ndert bzw. angepasst. Ur-
sprÅngliches HerzstÅck des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems war die
sog. 6. EG-Richtlinie.2 Die Erg!nzungsrichtlinie v. 16. 12. 1991 zur Erg*nzung
des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems und zur 4nderung der 6. EG-Richt-
linie im Hinblick auf die Beseitigung der Steuergrenzen3 brachte den eigentli-
chen Binnenmarkt mit sich und sah vor, dass die Neuregelungen fÅr die Be-
steuerung des innergemeinschaftlichen Handels zun*chst nur fÅr eine 1ber-
gangszeit bis zum 31. 12. 1996 gelten sollten. Der deutsche Gesetzgeber hat
diese Erg*nzungsrichtlinie durch das Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetz v.
25. 8. 1992 in nationales Recht umgesetzt4 und mit dem Verbrauchsteuer-Bin-
nenmarktgesetz v. 21. 12. 19925 die Steuerbefreiung fÅr Goldgesch*fte sowie
die fÅr die Harmonisierung der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische

A. Allgemeiner 1berblick Åber die Regelungen des Umsatzsteuer-Binnenmarktes

52

1 EuGH, Urteil v. 24. 10. 1996 – Rs. C-217/94, EuGHE 1996 I S. 5287, EuGH, Urteil v. 12. 11. 1998 –
Rs. C-149/97, EuGHE 1998 I S. 7053.

2 Richtlinie 77/388/EWG, ABl EG 1977 Nr. L 145 S. 1.

3 Erg*nzungsrichtlinie 91/680/EWG des Rates v. 16. 12. 1991, ABl EG 1991 Nr. L 376 S. 1.

4 UStBG v. 25. 8. 1992, BStBl 1992 I S. 552.

5 BStBl 1993 I S. 96.

21



Getr*nke, MineralÇle und Tabakwaren notwendigen Anpassungen zur Ver-
wirklichung des Binnenmarktes vorgenommen.

Der Wegfall der innergemeinschaftlichen Grenzen zwischen den Mitgliedstaa-
ten zum 1. 1. 1993 fÅhrte zur Abschaffung der Grenzkontrollen und Zollforma-
lit*ten und damit verbunden zur Abschaffung der Einfuhrumsatzsteuer. Die
entsprechende Steuerbefreiung bei der Ausfuhr und die korrespondierende Be-
lastung bei der Einfuhr beschr*nkt sich nur noch auf den Warenverkehr mit
den sog. Drittstaaten.

Die sog. Amtshilfe-Verordnung v. 27. 1. 19921 enth*lt insbesondere Vorschrif-
ten Åber den EDV-gestÅtzten Informationsaustausch zwischen den Mitglied-
staaten zur 1berwachung und Kontrolle des neuen Besteuerungssystems.2 Sie
musste nicht in nationales Recht umgesetzt werden, weil sie als Verordnung
unmittelbar anwendbar ist (Art. 189 Abs. 2 EGV). Sie ist in allen Teilen verbind-
lich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

b) Angleichung der Mehrwertsteuers!tze

Mit der Richtlinie 92/77/EWG des Rates v. 19. 10. 19923 haben sich die Mit-
gliedstaaten auf eine erste Angleichung der Umsatzsteuers!tze zur EinfÅh-
rung des Binnenmarktes zum 1. 1. 1993 geeinigt. Der Regelsteuersatz muss da-
nach in allen Mitgliedstaaten zumindest 15% betragen.4 Der erm*ßigte Steu-
ersatz blieb unberÅhrt. Die Mitglieder haben die MÇglichkeit, einen oder zwei
erm*ßigte Steuers*tze anzuwenden, die unterhalb des Satzes fÅr den all-
gemeinen Steuersatz liegen mÅssen. Der erm*ßigte Steuersatz muss aber
mindestens 5% betragen. FÅr eine 1bergangszeit wurden auch niedrige S*tze
zugelassen, einschließlich des sog. Nullsatzes (Steuerbefreiung mit Vorsteuer-
abzug) fÅr verschiedene Leistungen. Die Anwendung des erm*ßigten Steu-
ersatzes wurde auf bestimmte Ums*tze wie lebensnotwendige Waren und
Dienstleistungen, die sozial- oder kulturpolitischen Zielen dienen, begrenzt.
Der ECOFIN-Rat hat am 12. 12. 2005 die Richtlinie 2005/92/EG zur 4nderung
der 6. RLEG hinsichtlich der Verl*ngerung der Geltungsdauer des Mehrwert-
steuer-Normalsatzes verabschiedet.5 Leider erweist sich die immer noch vor-
handene Bandbreite beim Regelsteuersatz (zurzeit 17% – 27%) fÅr die tats*ch-
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liche Harmonisierung als hinderlich, auch wenn der Regelsteuersatz nunmehr
auf mindestens 17% bestimmt wurde.

Am 14. 2. 2006 wurde die Richtlinie in Bezug auf die erm!ßigten Steuers!tze
durch den Rat der EU verabschiedet.1 Sie regelt die EU-rechtlichen Vorausset-
zungen fÅr die Anwendung des erm*ßigten Steuersatzes auf bestimmte Leis-
tungen. Nach der Neufassung des Art. 12 Abs. 3 Buchst. b der 6. EG-Richtlinie
kÇnnen die Mitgliedstaaten auf Lieferungen von Erdgas, Elektrizit*t und Fern-
w*rme seit dem 1. 1. 2006 einen erm*ßigten Steuersatz anwenden, sofern
nicht die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung besteht. Weiterhin dÅrfen die
Mitgliedstaaten die erm*ßigten Steuers*tze des Art. 12 Abs. 3 Buchst. a Unter
Abs. 3 der 6. EG-Richtlinie auf maximal zwei der im Anhang K aufgefÅhrten Ka-
tegorien von Dienstleistungen anwenden, in Ausnahmef*llen auf drei. Zu die-
sen Dienstleistungen gehÇren:

" kleinere Reparaturdienstleistungen betreffend Fahrr*der, Schuhe und Le-
derwaren sowie Kleidung und Haushaltsw*sche (einschl. Verbesserung und
4nderung),

" Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen, mit Ausnahme von Ma-
terialien, die einen bedeutenden Teil des Wertes der Dienstleistung aus-
machen,

" Reinigung von Fenstern und privaten Haushalten,

" h*usliche Pflegedienste (z. B. Haushaltshilfen und Betreuung von Kindern
sowie *lteren, kranken oder behinderten Personen), und

" Friseurdienste.

Die Bundesregierung hat seinerzeit keinen entsprechenden Antrag gestellt. Sie
wollte von der MÇglichkeit der Anwendung des erm*ßigten Steuersatzes kei-
nen Gebrauch machen, um weiteren Subventionen im Steuerrecht entgegen-
zuwirken.

c) EinfÅhrung von Sonderregelungen

Noch vor Inkrafttreten der 1bergangsregelung zum 1. 1. 1993 wurde bereits
die sog. 1. Vereinfachungs-Richtlinie v. 14. 12. 1992 erlassen.2 Sie enth*lt be-
reits zahlreiche 4nderungen und Erg*nzungen, insbesondere Sonderregelun-
gen fÅr innergemeinschaftliche Dreiecksgesch!fte. Diese Anpassungen wur-

A. Allgemeiner 1berblick Åber die Regelungen des Umsatzsteuer-Binnenmarktes

54

1 Richtlinie 2006/18/EG zur 4nderung der Richtlinie 77/388/EWG in Bezug auf die erm*ßigten
Steuers*tze, ABl EU 2006 Nr. L 51 S. 12.

2 Richtlinie 92/111, ABl EG 1992 Nr. L 384 S. 47 ff.

23



den in Deutschland erst durch das Gesetz zur Bek*mpfung des Missbrauchs
und zur Bereinigung des Steuerrechts v. 21. 12. 1993 vorgenommen,1 die Son-
derregelungen zum innergemeinschaftlichen Dreiecksgesch*ft wurden erst
zum 1. 1. 1997 in nationales Recht umgesetzt (§ 25b UStG aufgrund des
USt4ndG 1997).2

Mit der Richtlinie 94/5/EG des Rates v. 14. 2. 19943 wurde eine Sonderregelung
fÅr Gebrauchtgegenst!nde, Kunstgegenst*nde, SammlungsstÅcke oder Anti-
quit*ten geschaffen. Sie wurde durch das Umsatzsteuer-4nderungsgesetz
1995 v. 9. 8. 19944 in nationales Recht umgesetzt. Kerninhalt ist die Berech-
nung der Umsatzsteuer anhand der Differenz zwischen Einkaufs- und Ver-
kaufspreis der Waren, wenn die Gegenst*nde ohne Vorsteuerabzug im Inland
oder im Åbrigen Gemeinschaftsgebiet erworben wurden.

Eine sog. 2. Vereinfachungs-Richtlinie v. 10. 4. 19945 sah ebenfalls zahlreiche
4nderungen des 1bergangsrechts vor, insbesondere im Geltungsbereich eini-
ger Steuerbefreiungen sowie zur Ortsbestimmung bei innergemeinschaftli-
chen Werkleistungen. Sie gibt die Sonderregelung fÅr innergemeinschaftliche
funktions*ndernde Werkleistungen auf und behandelt alle Be- und Verarbei-
tungen beweglicher kÇrperlicher Gegenst*nde als Dienstleistungen, stellt Re-
gelungen auf fÅr Vor- und Nachl*ufe zu innergemeinschaftlichen BefÇr-
derungsleistungen und sieht eine Steuerlagerregelung vor. Diese Richtlinie
wurde in Deutschland durch das JStG 19966 bzw. durch das JStErgG 19967 in
nationales Recht umgesetzt, die Regelung Åber das Steuerlager wurde jedoch
seinerzeit ausgespart. Sie wurde erst zum 1. 1. 2004 durch das St4ndG 20038

eingefÅhrt.

Am 12. 10. 1998 hat der Rat der Europ*ischen Union nach langen Beratungen
die umsatzsteuerliche Sonderregelung fÅr Anlagegold verabschiedet. Diese
Richtlinie 98/80/EG9 wurde durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 v.
22. 12. 199910 durch die EinfÅgung der §§ 25c ff. UStG in nationales Recht um-
gesetzt. Sie sieht unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerbefreiung
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von Ums*tzen mit Anlagegold vor und beinhaltet Optionsrechte, um den Vor-
steuerabzug zu ermÇglichen. Damit wurden zum 1. 1. 2000 wiederum umsatz-
steuerliche Sonderregelungen geschaffen, die fÅr den Rechtsanwender teilwei-
se nur schwer verst*ndlich sind und die zwangsl*ufig in der Praxis zu Umset-
zungsschwierigkeiten fÅhren.

Auch die Richtlinie 99/59/EG im Hinblick auf das fÅr die Telekommunikations-
dienstleistungen anwendbare Mehrwertsteuersystem1 konnte nach langwieri-
gen Beratungen schließlich am 17. 6. 1999 verabschiedet werden. Sie wurde
im Rahmen der 4nderungen des § 1 Abs. 2 UStDV durch das Steuerberei-
nigungsgesetz 1999 v. 22. 12. 19992 in nationales Recht umgesetzt, ohne dass
sich tats*chliche Auswirkungen auf das deutsche Recht ergeben, denn die
Richtlinie sichert nur die seit dem 1. 1. 1997 geltenden nationalen Regelungen
zur Besteuerung der Telekommunikationsdienstleistungen in § 3a Abs. 3 i.V. m.
§ 3a Abs. 4 Nr. 12 UStG in der damaligen Fassung.

Am 7. 5. 2002 hat der EU-Ministerrat die Richtlinie 2002/38/EG bezÅglich der
mehrwertsteuerlichen Behandlung der Rundfunk- und Fernsehdienstleistun-
gen sowie bestimmter elektronisch erbrachter Dienstleistungen3 und die Ver-
ordnung (EG) Nr. 792/2002 Åber die Zusammenarbeit der VerwaltungsbehÇr-
den auf dem Gebiet der indirekten Besteuerung im Hinblick auf zus*tzliche
Maßnahmen betreffend den elektronischen Gesch*ftsverkehr4 verabschiedet.
Diese sog. E-Commerce-Richtlinie wurde zum 1. 7. 2003 durch das Gesetz zum
Abbau von SteuervergÅnstigungen und Ausnahmeregelungen v. 16. 5. 20035 in
nationales Recht umgesetzt. Die ursprÅnglich bis zum 31. 12. 2006 befristete
Regelung fÅr bestimmte elektronische Dienstleistungen fÅr Drittlandsunter-
nehmer wurde zun*chst verl*ngert und mittlerweile durch die 1berarbeitung
der MwStSystRL im Zusammenhang mit dem sog. Mehrwertsteuer-Paket end-
gÅltig festgeschrieben. Das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts
an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur &nderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 25. 7. 20146 brachte erneut 4nderungen zur Besteuerung elekt-
ronisch erbrachter Dienstleistungen sowie fÅr Rundfunk- und Fernsehdienst-
leistungen und Telekommunikationsdienstleistungen mit sich, insbesondere
zur Bestimmung des Ortes der Dienstleistungen und Regelungen Åber den
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sog. Mini-One-Stop-Shop (MOSS) als einzige Anlaufstelle innerhalb der Euro-
p*ischen Union fÅr die betroffenen Dienstleister (§ 3a Abs. 5 und 6, § 18
Abs. 4c und 4e, § 18h UStG).

Die 4nderungen der 6. EG-Richtlinie aufgrund der &nderungsrichtlinie Gas und
Elektrizit!t des Rates v. 7. 10. 20031 wurden im Inland zum 1. 1. 2005 durch
das EU-Richtlinien-Umsetzungsgesetz v. 9. 12. 20042 umgesetzt.

d) EinfÅhrung eines einheitlichen Zahlungsmittels

Zum 1. 1. 2002 wurde der B endgÅltig zum Zahlungsmittel innerhalb der meis-
ten L*nder der Europ*ischen Union. S*mtliche deutschen Gesetze, d. h. auch
alle Steuergesetze, mussten dieser ver*nderten Situation angepasst werden.
Das Gesetz zur Umrechnung und Gl*ttung steuerlicher Euro-Betr*ge (Steuer-
Eurogl!ttungsgesetz) v. 19. 12. 20003 brachte grds. keine inhaltlichen 4nderun-
gen, sondern hatte die Aufgabe, die bisherigen DM-Betr*ge inA-Betr*ge umzu-
rechnen. Da eine genaue Umrechnung mit dem Faktor 1,95583 in vielen F*llen
nicht gewollt war, weil insbesondere steuerliche Frei- und Grenzbetr*ge aus
VereinfachungsgrÅnden auf glatte Betr*ge festgelegt sind, erfolgte gleichzeitig
in den meisten F*llen eine Rundung (Gl*ttung). Offensichtliche Pannen und Irr-
tÅmer bei der Umrechnung wurden in Folgegesetzen „nachkorrigiert“. Entspre-
chende Umrechnungen gab es auch in anderen L*ndern Europas, auch die Neu-
ordnung der sog. Lieferschwellen und Erwerbsschwellen waren die Folge.

e) Bek!mpfung des Umsatzsteuerbetrugs

Das Gesetz zur Bek*mpfung von SteuerverkÅrzungen bei der Umsatzsteuer
und zur 4nderung anderer Steuergesetze (SteuerverkÅrzungsbek!mpfungs-
gesetz) v. 19. 12. 20014 zur Bek*mpfung des Vorsteuerbetrugs bei sog. Karus-
sellgesch*ften war ein nationaler Alleingang der Bundesrepublik, da die Euro-
p*ische Gemeinschaft keinen Handlungsbedarf zur Gesetzes*nderung sah.
Kerninhalt war die Verpflichtung zur Angabe der Steuernummer in der Rech-
nung des leistenden Unternehmers, die Schaffung besonderer Straf- und Buß-
geldvorschriften fÅr die Nichtentrichtung der Umsatzsteuer sowie die EinfÅh-
rung der unangemeldeten Umsatzsteuer-Nachschau. Einen Antrag Deutsch-
lands auf Erm*chtigung zur EinfÅhrung des „Reverse-Charge-Verfahrens“
(1bergang der Steuerschuldnerschaft vom leistenden Unternehmer auf den
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Leistungsempf*nger) fÅr alle Leistungen als Sondermaßnahme zur Betrugs-
bek*mpfung hat die EU-Kommission am 20. 7. 2006 abgelehnt. Gleichwohl be-
tonte die Kommission in diesem Zusammenhang erstmalig, dass sie den Maß-
nahmen zur Bek*mpfung des Umsatzsteuer-Betrugs außerordentlich hohe Be-
deutung beimisst, so dass mittelfristig ein Modellwechsel bei der Umsatzsteu-
er zumindest nicht ausgeschlossen werden kann.

Der Rat der Europ*ischen Union hatte bereits am 17. 10. 2000 die Richtlinie
2000/65/EG des Rates zur 4nderung der Richtlinie 77/388/EWG bezÅglich
der Bestimmung des Mehrwertsteuerschuldners verabschiedet.1 Mit dieser
Richtlinie ist im Wesentlichen Art. 21 der 6. EG-Richtlinie v. 17. 5. 1977 (6. EG-
Richtlinie) in der w*hrend der 1bergangszeit geltenden Fassung des Art. 28g
der Richtlinie, der die Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer regelt, neu
gefasst worden. Sie geht zurÅck auf einen Richtlinienvorschlag v. 27. 11. 19982

und war mit Wirkung sp*testens zum 1. 1. 2002 in nationales Recht umzuset-
zen. Dies geschah in Deutschland im Rahmen des Gesetzes zur 4nderung steu-
erlicher Vorschriften v. 22. 12. 2001.3 Das seit dem 1. 1. 1989 bis zum
31. 12. 2001 geltende Abzugsverfahren (§ 18 Abs. 8 UStG a. F. i.V. m. §§ 51 ff.
UStDV a. F.) wurde zum 1. 1. 2002 durch den $bergang der Steuerschuldner-
schaft ersetzt (§ 13b UStG) und in diesem Zusammenhang der Begriff des
Steuerschuldners im deutschen UStG der Systematik der 6. Richtlinie der EG
angepasst. Durch den 1bergang der Steuerschuldnerschaft sollen Umsatzsteu-
erausf*lle verhindert werden, die dadurch eintreten kÇnnen, dass bestimmte
Leistungen von Unternehmern nicht oder nicht vollst*ndig im allgemeinen Be-
steuerungsverfahren erfasst werden bzw. der Fiskus den Steueranspruch beim
leistenden Unternehmer nicht realisieren kann. DarÅber hinaus fÅhrt die Rege-
lung dazu, dass sich der leistende ausl*ndische Unternehmer in den F*llen des
1bergangs der Steuerschuldnerschaft nicht in einem anderen Land registrie-
ren lassen muss, weil der Leistungsempf*nger ggf. seine Pflichten fÅr ihn
wahrzunehmen hat.

Am 24. 7. 2006 hat der Rat der Europ*ischen Union die Richtlinie 2006/69/EG
zur 4nderung der 6. EG-Richtlinie hinsichtlich bestimmter Maßnahmen zur Be-
k!mpfung der Steuerhinterziehung oder -umgehung, zur Vereinfachung der
Erhebung der Mehrwertsteuer sowie zur Aufhebung bestimmter Entscheidun-
gen Åber die Genehmigung von Sonderregelungen verabschiedet.4 Danach
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wird den Mitgliedstaaten fakultativ ermÇglicht, den 1bergang der Steuer-
schuldnerschaft fÅr genauer bestimmte Sachverhalte, die sich als besonders
betrugsanf*llig erwiesen, einzufÅhren. Leider ist gerade dieser Teilbereich des
Unionsrechts vÇllig unÅbersichtlich, da es sich um einen „optionalen“ 1ber-
gang der Steuerschuldnerschaft handelt. Einige Mitgliedstaaten haben davon
umfassend Gebrauch gemacht (z. B. Deutschland), andere Mitgliedstaaten gar
nicht (z. B. Luxemburg). So wurde in Deutschland zum 1. 1. 2011 der 1bergang
der Steuerschuldnerschaft um zus*tzliche Anwendungsf*lle erweitert, z. B. Lie-
ferung von W*rme und K*lte, Lieferung von Schrott und Abfallstoffen, Liefe-
rung von Gold sowie Geb*udereinigungsleistungen. Am 22. 11. 2010 hat der
Rat der EU Deutschland1 erm*chtigt,2 bei der Lieferung von Mobilfunkger*ten,
integrierten Schaltkreisen wie Mikroprozessoren sowie Zentraleinheiten fÅr
die Datenverarbeitung die Steuerschuld auf den Leistungsempf*nger zu ver-
lagern, wenn die Steuerbemessungsgrundlage mindestens 5.000A betr*gt.
Die Regelung wurde aufgrund des Sechsten Gesetzes zur &nderung von Ver-
brauchsteuergesetzen durch EinfÅgung der Nr. 10 in § 13b Abs. 2 UStG zum
1. 7. 2011 in nationales Recht umgesetzt.3 Zum 1. 10. 2014 wurden die natio-
nalen Regelungen in § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG erweitert und die Vorschrift um
eine neue Nr. 11 aufgrund des Gesetzes zur Anpassung des nationalen Steuer-
rechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur &nderung weiterer steuerlicher
Vorschriften vom 25. 7. 20144 erg*nzt. Zudem wurde der Begriff des Leistungs-
empf*ngers beim 1bergang der Steuerschuldnerschaft von Bauleistungen mo-
difiziert. Die Regelungen wurden durch das Gesetz zur Anpassung der Abga-
benordnung an den Zollkodex der Union und zur &nderung weiterer steuerli-
cher Vorschriften vom 22. 12. 20145 nochmals zum 1. 1. 2015 nachgebessert.
Außerdem wurde in § 13b Abs. 10 UStG ein sog. Schnellreaktionsmechanis-
mus, basierend auf Art. 199b MwStSystRL, eingefÅhrt. Weitere begriffliche Mo-
difizierungen wurden zum 6. 11. 2015 bzw. 1. 1. 2016 durch das Steuer*nde-
rungsgesetz 2015 v. 2. 11. 20156 vorgenommen.

Solche Regelungen kennen aber die anderen Mitgliedstaaten gar nicht oder
zumindest in dieser Form nicht, da die EinfÅhrung eines 1bergangs der Steuer-
schuldnerschaft gerade in Betrugsf*llen in das Benehmen des einzelnen Mit-
gliedstaates gestellt ist. Derartige Wahlrechte erschweren aber dem Rechts-
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anwender in der Praxis die zutreffende steuerliche Abwicklung ihrer Sachver-
halte unnÇtig.

f) Vereinheitlichung der Rechnungsvorschriften

Das Steuer*nderungsgesetz 2003 v. 15. 12. 20031 diente der Umsetzung der
sog. Rechnungsrichtlinie der EU v. 20. 12. 20012 in nationales Recht. Damit
wurden in erster Linie die Vorschriften Åber die Rechnungen (§§ 14–14c UStG)
Åberarbeitet und der Vorsteuerabzug konsequent vom Vorliegen einer ord-
nungsgem*ßen Rechnung abh*ngig gemacht (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 2 UStG). Um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes zu ge-
w*hren und den Missbrauch beim Vorsteuerabzug einzuschr*nken, zielt die
Richtlinie insbesondere darauf ab, fÅr die Zwecke der Mehrwertsteuer eine
harmonisierte Liste der Angaben, die jede Rechnung enthalten muss, auf-
zustellen, und fÅr die elektronische Rechnungstellung, die elektronische Auf-
bewahrung der Rechnungen und fÅr die Gutschrift sowie die Verlagerung der
Rechnungstellung auf Dritte eine Reihe gemeinsamer Modalit*ten festzule-
gen.

Am 13. 7. 2010 hat der Rat der EU die MwStSystRL ge*ndert und insbesondere
die Vorschriften Åber die Rechnungsausstellung neu geregelt.3 Die 4nderun-
gen betrafen in erster Linie Rechnungen, die auf elektronischem Weg Åbermit-
telt werden sowie die Rechnungsausstellung im innergemeinschaftlichen Han-
del, und waren bis zum 31. 12. 2012 in nationales Recht umzusetzen. In
Deutschland erfolgte die Umsetzung großer Teile dieser Vorgaben durch das
Steuervereinfachungsgesetz 2011 v. 1. 11. 2011.4 Die Rechnungsvorschriften
wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtline sowie zur &n-
derung steuerlicher Vorschriften vom 26. 6. 20135 nochmals umfassend ge*n-
dert.

g) Erweiterung des Binnenmarktes auf innergemeinschaftliche
Dienstleistungen

Die umsatzsteuerlichen Regelungen Åber den Binnenmarkt beschr*nkten sich
ursprÅnglich nur auf den Warenverkauf und damit auf Lieferungen vom Inland
in das Åbrige Gemeinschaftsgebiet oder aus dem Åbrigen Gemeinschafts-
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gebiet ins Inland. Im Laufe der Jahre wurden Nachbesserungen auch bei den
sonstigen Leistungen vorgenommen. So enthielten bereits die zuvor genannte
Erg*nzungsrichtlinie und das UStBG Regelungen zu Vermittlungs- und BefÇr-
derungsleistungen und qualifizierten Lohnveredelungen vorÅbergehend zu
Lieferungen, darÅber hinaus brachten die Folgejahre z. B. 4nderungen im Be-
reich der Werkleistungen und BefÇrderungsleistungen.1

Zum 1. 1. 2010 erfolgte eine umfassende Neuregelung der Bestimmungen des
Ortes der Dienstleistungen unter Anwendung eines der Idee der Warenliefe-
rungen folgenden Besteuerungssystems, seitdem erfolgen j*hrlich kleinere
Nachbesserungen und Erg*nzungen. Die Wirtschafts- und Finanzminister der
EU-Mitgliedstaaten hatten sich im Februar 2008 auf Regelungen im Bereich
der Besteuerung der Dienstleistungen geeinigt, die dazu beitragen sollen, dass
die Mehrwertsteuer auf Dienstleistungen insbesondere an private Endverbrau-
cher dem Land des Verbrauchs zufließt und der Wettbewerb zwischen den
Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Steuers*tzen nicht verzerrt wird. Dieser
Beschluss zog umfassende 4nderungen hinsichtlich der Bestimmungen des
Orts der Dienstleistungen nach sich und fÅhrte zudem zu einer Renovierung
des vÇllig veralteten VorsteuervergÅtungsverfahrens.2 Im Inland wurden diese
4nderungen in nationales Recht Åberwiegend durch das JStG 2009 v.
9. 12. 2008 umgesetzt.3 Durch das Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-
Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher Regelungen v. 14. 4. 20104 und das
JStG 2010 v. 8. 12. 20105 wurden Korrekturen und Anpassungen vorgenom-
men, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen Åber den 1bergang der
Steuerschuldnerschaft und die Regelungen Åber die Abgabe von Zusammen-
fassenden Meldungen.

h) Mehrwertsteuersystem-Richtlinie und Mehrwertsteuer-Verordnung

Die „Richtlinie 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Åber die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersys-
tem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage“ (kurz: 6. RLEG) ist
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mittlerweile als „Richtlinie 2006/112/EG des Rates v. 28. 11. 2006 Åber das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem“ im EU-Amtsblatt1 neu bekannt gemacht
worden. Diese Richtlinie (kurz: „MwSt-System-Richtlinie“ oder „MwStSystRL“),2

die zum 1. 1. 2007 in Kraft trat, umfasst insgesamt 412 Art., die allerdings in
aller Regel gerade gegenÅber der 6. EG-Richtlinie deutlich gekÅrzt sind. Mit der
Neubekanntmachung wollte der Rat keine gravierenden Rechts*nderungen
treffen, sondern in erster Linie eine Zusammenfassung und Neuordnung der
bisherigen vielf*ltigen Richtlinien und Vorschriften herbeifÅhren.

Noch am 17. 10. 2005 hatte der Rat der Europ*ischen Union aufgrund des
Art. 29a der 6. EG-Richtlinie die „Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 zur Fest-
legung von DurchfÅhrungsvorschriften zur Richtlinie 77/388/EWG Åber das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem“ verabschiedet.3 Die Verordnung ist am
1. 7. 2006 in Kraft getreten und hatte in vielen Teilen unmittelbare Wirkung,
d. h. sie trat ohne einen entsprechenden Umsetzungsakt in den Mitgliedstaa-
ten in Kraft. Die Verordnung versuchte, eine Vielzahl von Einzelf*llen anzu-
sprechen bzw. Streitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden. Es sollten hierdurch kei-
ne neuen Tatbest*nde bzw. Abweichungen von der 6. EG-Richtlinie (die zu die-
sem Zeitpunkt noch galt) geschaffen werden. Insofern ist die Anwendung der
DurchfÅhrungsmaßnahmen auch restriktiv. Sie sind generell nicht auf andere
oder *hnliche F*lle Åbertragbar, sondern ausschließlich auf der Grundlage ih-
res Wortlauts anzuwenden. Die Verordnungsregelungen entsprachen seiner-
zeit weitestgehend in ihrer Gesamtheit dem deutschen Umsatzsteuerrecht in
UStG und UStDV und auch den dazu ergangenen Verwaltungsanweisungen.
Daher ergab sich in Deutschland de facto kein Regelungsbedarf.

Zum 1. 7. 2011 ist die Verordnung (EU) Nr. 282/2011 v. 15. 3. 2011 in Kraft ge-
treten.4 Sie ersetzte die Verordnung (EG) 1777/2005 vollinhaltlich. Die sog.
MwStVO enth*lt neben den bisherigen Auslegungs- und Abgrenzungsfragen
in erster Linie klarstellende Regelungen zum Ort der Dienstleistungen, der
zum 1. 1. 2010 durch eine entsprechende umfassende 4nderung der
MwStSystRL vÇllig neu geregelt wurde. Sie soll eine einheitliche Anwendung
der neu geschaffenen MwStSystRL in allen Mitgliedstaaten sicherstellen. In die
1berarbeitung sind insbesondere AusfÅhrungen zur Bestimmung des Ortes
der Dienstleistung eingeflossen, um Abgrenzungsschwierigkeiten zu vermei-
den. Sie fÅhrte in Deutschland nur in sehr geringem Umfang zu abweichenden
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Regelungen gegenÅber der bisher geltenden Rechtsauffassung. Die MwStVO
wurde zuletzt zum 1. 1. 2015 bzw. 1. 1. 2017 ge*ndert, insbesondere zur Modi-
fizierung von Begrifflichkeiten bei Dienstleistungen im Zusammenhang mit
GrundstÅcken.1

i) Ausblick

In den n*chsten Jahren ist mit umfangreichen 4nderungen sowohl der
MwStSystRL als auch der MwStVO zu rechnen. Nachdem die Europ*ische Kom-
mission mit ihrem sog. GrÅnbuch „Wege zu einem einfacheren, robusteren
und effizienteren MwSt-System“ Çffentlich aufgefordert hatte, sich an einer
Çffentlichen Konsultation zu beteiligen, hat sie am 7. 4. 2016 einen „Aktions-
plan im Bereich der Mehrwertsteuer“ vorgelegt.2 Auch die Kommission er-
kennt, dass das derzeitige Mehrwertsteuersystem zu kompliziert ist und for-
dert einen Neustart. Die Kommission legte einen Reformplan vor, der sich Åber
die n*chsten Jahre erstrecken soll.

HHIINNWWEEIISS::

Einen 1berblick Åber die Reformpl*ne der EU auf dem Weg in ein endgÅltiges Mehr-
wertsteuersystem finden Sie in Rz. 57 ff.

III. Die internationalen Besteuerungsprinzipien bei
der Umsatzsteuer

1. Warenlieferungen
Die Besteuerung der Warenlieferungen in das Ausland erfolgt grds. nach dem
sog. Bestimmungslandprinzip, d. h. das Land, fÅr das die Ware zum Verbrauch
bestimmt ist, erh*lt die Steuereinnahme. Die Exporte gelangen dabei unbelas-
tet Åber die Grenze und werden im Bestimmungsland von der Einfuhrumsatz-
steuer erfasst. Dadurch werden im Inland Warenlieferungen aus dem Ausland
wie inl*ndische Warenlieferungen behandelt; die Produkte gelangen mit der
gleichen (inl*ndischen) Steuerbelastung auf den Markt. Gerade wegen dieser
Wettbewerbsneutralit*t hat sich dieses Prinzip der Besteuerung in den letzten
Jahrzehnten bew*hrt. Da Produkte gleich welcher Herkunft nur mit der inl*n-
dischen Umsatzsteuer belastet werden, sind die einzelnen Mitgliedsl*nder bei
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der Festsetzung des Umsatzsteuersatzes autonom und kÇnnen mit ihrer Steu-
erpolitik uneingeschr*nkt nationale Interessen berÅcksichtigen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein Schweizer Unternehmer liefert Ware an einen deutschen Unternehmer
fÅr 30.000A. Dieser verkauft die Ware an einen privaten Abnehmer fÅr 40.000A.

Die Lieferung ist in der Schweiz steuerbar, aber steuerfrei, d. h. sie gelangt unbelastet
auf den deutschen Markt. Der deutsche Unternehmer hat zwar in Deutschland Ein-
fuhrumsatzsteuer fÅr die Einfuhr der Ware zu entrichten (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
UStG), die er jedoch wieder als Vorsteuer abziehen kann (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
UStG). Erst beim Verkauf an den privaten Endverbraucher realisiert sich die Umsatz-
steuereinnahme fÅr die Bundesrepublik. Die Schweizer Ware konkurriert in der Bun-
desrepublik mit ihrem Netto-Warenwert mit deutschen sowie anderen ausl*n-
dischen Produkten gleicher Art. Dieses System ist daher voll wettbewerbsneutral. In
Deutschland realisiert sich ein Steueraufkommen von insgesamt 7.600A.

Steueraufkommen in der Schweiz aus diesem Vorgang: 0A

Steueraufkommen in Deutschland aus diesem Vorgang:

Einfuhrumsatzsteuer 5.700A

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Umsatzsteuer auf Lieferung 7.600A

Vorsteuer (EUSt) 5.700A

Zahllast Finanzamt 1.900A 1.900A

7.600A

Mit der Vollendung des Binnenmarktes zum 1. 1. 1993 war eine Anwendung
des Bestimmungslandprinzips in dieser Form innerhalb der Europ*ischen Uni-
on nicht mehr mÇglich, da die zur DurchfÅhrung dieses Verfahrens erforderli-
chen Grenzkontrollen entfielen. Die EG-Kommission glaubte 1987, die LÇsung
mit dem sog. „Gemeinsamer-Markt-Prinzip“ gefunden zu haben. Dieses Prin-
zip der Besteuerung sieht eine Erfassung der Ums*tze im Ursprungsland der
Ware vor, d. h. dem Land der Produktion stÅnden die Umsatzsteuereinnahmen
zu. Gleichzeitig sollte ein innergemeinschaftlicher Vorsteuerabzug eingefÅhrt
werden, unabh*ngig vom Sitz des Leistungsempf*ngers. Innergemeinschaft-
liche Ums*tze sollten somit im Ergebnis wie inl*ndische Ums*tze behandelt
werden, Grenzkontrollen kÇnnten entsprechend entfallen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein franzÇsischer Unternehmer kauft in Deutschland eine Ware fÅr
30.000A und verkauft sie an einen privaten Abnehmer in Frankreich fÅr 40.000A.

Die Lieferung w*re nach dem Ursprungslandprinzip in Deutschland steuerbar und
steuerpflichtig. Es w*re der Steuersatz des Landes des Lieferers anzuwenden,
Deutschland erhielte die Umsatzsteuereinnahme von zz. 5.700A. Der Empf*nger der
Leistung kÇnnte im Rahmen seiner franzÇsischen Umsatzsteuererkl*rung die deut-
sche Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen, d. h. Frankreich h*tte eine Minder-
einnahme in entsprechender HÇhe. Im Ergebnis k*me es in Frankreich beim Weiter-
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verkauf nur zu einer Erfassung des Mehrwerts und somit zu einer Verschiebung der
Haushaltseinnahmen innerhalb der Mitgliedsl*nder.

Steueraufkommen in Deutschland aus diesem Vorgang: 5.700A
Steueraufkommen in Frankreich aus diesem Vorgang:
Umsatzsteuer auf Lieferung (20%) 8.000A
Vorsteuer (EUSt) 5.700A
Zahllast Finanzamt 2.300A 2.300A

Dieses Besteuerungsprinzip begÅnstigt die Exportnationen und benachteiligt
in gleicher Weise die importierenden L*nder. Gerade diese Verschiebung des
Steueraufkommens wÅrde die Steuerautonomie und die nationale Politik der
einzelnen Mitgliedstaaten erheblich berÅhren. Daher hatte die EG beschlos-
sen, trotz der Abschaffung der innergemeinschaftlichen Grenzen zum
1. 1. 1993 das Bestimmungslandprinzip mit der Erfassung der Einnahme im
Land des Verbrauchs aber fÅr eine 1bergangszeit beizubehalten. Am ur-
sprÅnglichen Fernziel der Versteuerung im Ursprungsland wird nach aktuellen
1berlegungen nicht mehr festgehalten. Die aktuelle Diskussion um den Um-
satzsteuerbetrug zeigt die Anf*lligkeit der Umsatzsteuer fÅr Manipulationen
bei entsprechender krimineller Energie. Insoweit wird mittlerweile in ganz Eu-
ropa Åber vÇllig andere Umsatzsteuermodelle nachgedacht. Die Kriminalit*t
in diesem Bereich hat Besorgnis erregende HÇhen erreicht. Das Allphasen-
Mehrwertsteuersystem mit seinem Vorsteuerabzug ist ein wenig in die Jahre
gekommen. Auch aus diesem Grund sind Reformen unumg*nglich. Die sinn-
vollste Reform w*re dabei sicherlich die komplette Abschaffung der Umsatz-
steuer in der Unternehmerkette und die Ausgestaltung der Umsatzsteuer als
Verbrauchsteuer. Aber fÅr einen wirklichen Neuanfang fehlt der Europ*ischen
Union eindeutig die politische Kraft.

2. Die "bergangsregelungen fÅr Lieferungen

Die Besteuerungsprinzipien des Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetzes fÅr Liefe-
rungen innerhalb der Europ*ischen Union wurden zun*chst als 1bergangsre-
gelung auf vier Jahre beschr*nkt. Ab dem 1. 1. 1997 sollten sie durch eine end-
gÅltige Neuregelung, in der das Ursprungslandprinzip verwirklicht werden soll,
ersetzt werden. Die 1bergangsregelung verl*ngert sich jedoch automatisch,
solange der EU-Ministerrat nicht rechtzeitig Åber die endgÅltige Neuregelung
entscheidet. Mit einer Aufhebung dieser 1bergangsregelungen ist nicht in ab-
sehbarer Zeit zu rechnen (vgl. Art. 402 MwStSystRL).

III. Die internationalen Besteuerungsprinzipien bei der Umsatzsteuer

65

32

33



Die zz. insoweit gÅltigen Anwendungsregelungen lassen sich wie folgt kurz
zusammenfassen:

" Lieferungen an einen anderen Unternehmer in das Åbrige Gemeinschafts-
gebiet sind grds. steuerfrei und vom Erwerber im Bestimmungsland selbst
der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

" Lieferungen an Privatpersonen sind steuerpflichtig und vom Lieferer zu ver-
steuern, regelm*ßig im Ursprungsland, im sog. Versandhandel bei 1ber-
schreiten bestimmter UmsatzgrÇßen dagegen im Bestimmungsland.

AABBBB.. 44:: 11bbeerrggaannggssrreeggeelluunnggeenn iimm BBiinnnneennmmaarrkktt

2#D)B$-B()DBD>&-BD- @. /@--D-.$)?'

;orrangig ]rVerbsbesteuerung
;ersteuerung durch den Wieferer#
falls Jeine ]rVerbsbesteuerung

im
4estimmungsland

im
Urs/rungsland

! Wieferung ist steuerfrei

! 4esteuerung des ]rVerbs im
4estimmungsland

1ber die (steuerfreien) innergemeinschaftlichen Warenlieferungen an andere
Unternehmer erfolgt zur Kontrolle ein Datenaustausch zwischen den einzel-
nen Mitgliedstaaten der EU. Grundlage ist die vom Unternehmer abzugebende
„Zusammenfassende Meldung“.

Beim gewerblichen Handel (Warenverkehr zwischen Unternehmern) wurde als
1bergangslÇsung das sog. Bestimmungslandprinzip beibehalten, d. h. die Be-
steuerung erfolgt nach dem Recht des Verbrauchslandes. Daher wurde die
Steuerbefreiung fÅr diese Lieferungen beibehalten (allerdings neu definiert als
innergemeinschaftliche Lieferung), die Ware gelangt wie bisher unbelastet
Åber die innergemeinschaftliche Grenze. An die Stelle der bisherigen Einfuhr-
umsatzsteuer tritt insoweit die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Er-
werbs durch den Abnehmer, da eine physische Steuergrenze nicht mehr be-
steht. Um die Erwerbsbesteuerung durch den Abnehmer in der Praxis Åber-
schaubar zu halten, wurden grds. nur Unternehmer in dieses System einbezo-
gen. Die Ausfuhrnachweise wurden neu geregelt, die Grenzformalit*ten durch
periodische Erkl*rungen der Unternehmer und die Zusammenarbeit der Mit-
gliedstaaten der EU ersetzt. Wesentlicher Inhalt dieses Kontrollverfahrens ist
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die Zusammenfassende Meldung an das Bundesamt fÅr Finanzen unter der
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der beteiligten Unternehmer.

Ziel des Systems ist es, dass Lieferungen in der Unternehmerkette vom Abneh-
mer zu versteuern sind und somit im Land des Lieferers steuerfrei bleiben.
Falls der Erwerber die Versteuerung in seinem Land nicht vorzunehmen hat,
ist die Lieferung vom Lieferer zu versteuern. Das Grundprinzip des Binnen-
marktes ist somit im Ergebnis sehr einfach. Leider gibt es dazu eine viel zu gro-
ße Zahl von Ausnahmeregelungen, die das System kompliziert und unÅber-
sichtlich machen. So fÅhrt die Versteuerung der Lieferung durch den Lieferer
im Bestimmungsland dazu, dass sich der Lieferer ggf. in einem anderen Mit-
gliedstaat umsatzsteuerlich erfassen lassen muss.

Private Verbraucher innerhalb der Europ*ischen Union kÇnnen grds. ohne
wert- und mengenm*ßige Beschr*nkung Waren aus einem anderen Mitglied-
staat in ihr eigenes Heimatland mitbringen. Die Ware bleibt mit der Umsatz-
steuer des Ursprungslandes belastet, ein Grenzausgleich findet nicht mehr
statt. Die Lieferung wird und bleibt dort besteuert, wo die Ware an den pri-
vaten K*ufer ausgeh*ndigt wird. Dieses Ursprungslandprinzip gilt bei privaten
Abnehmern in den F*llen, in denen die Verbraucher die Ware selbst abholen,
sowie fÅr entsprechende Versendungsums*tze bis zu einer bestimmten HÇhe.
Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen wurden Sonderregelungen ge-
schaffen, z. B. fÅr Versendungsums*tze an private Endverbraucher sowie fÅr
den Erwerb neuer Fahrzeuge durch Privatpersonen.

Die Regelungen im innergemeinschaftlichen Warenverkehr lassen sich im We-
sentlichen wie folgt darstellen:

AABBBB.. 55:: LLiieeffeerruunnggeenn vvoomm IInnllaanndd

K@DCD)&-BD- )om Znland

('D&D)C)D@ ('D&D)*C>@GA'@B

in das Dbrige [emeinschaftsgebiet

$- $-ED)D 5-'D)-DA.D)

P ]rVerber )ersteuert
im 4estimmungsland

P U=t auf ]rVerb ersetzt
im 4estimmungsland
die ]infuhrumsatzsteuer

$- *)@%$'D 0#-DA.D)

P ]rVerber fDhrt Jeine
]rVerbsbesteuerung durch
&5usn!@ Teue \ahrzeuge%

P Wieferer )ersteuert
P im Urs/rungsland oder
P im 4estimmungsland
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W*hrend das Umsatzsteuerrecht im Allgemeinen an die Person des Leistenden
anknÅpft und die Steuerbarkeit von Ums*tzen von der Unternehmereigen-
schaft abh*ngig macht, kommt es fÅr die Besteuerungsvorg*nge des Binnen-
marktes im Wesentlichen auf die Verh*ltnisse beim Leistungsempf*nger an.
Gerade aber diese verschiedenen Fallgestaltungen in der Person des Abneh-
mers machen die grds. Regelungen des Binnenmarktes unnÇtig kompliziert. So
ist die Lieferung eines Unternehmers in das Åbrige Gemeinschaftsgebiet steu-
erfrei, wenn der Abnehmer ebenfalls Unternehmer ist (§ 6a Abs. 1 Nr. 2 UStG).
Ist dieser Abnehmer jedoch ein Unternehmer, der nur steuerfreie Ums*tze
ausfÅhrt, die zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs fÅhren, ein Kleinunterneh-
mer oder ein Land- und Forstwirt, der nach Durchschnittss*tzen versteuert
(atypischer Unternehmer), so wird dieser nur dann als Unternehmer behan-
delt, wenn seine Eink*ufe einen gewissen Umfang im Kalenderjahr Åberschrei-
ten (sog. Erwerbsschwelle) oder er zur Erwerbsbesteuerung und damit zur Be-
handlung als typischer Unternehmer optiert. Ist der Abnehmer dagegen Pri-
vatperson, so ist die Lieferung an ihn steuerpflichtig. Der Lieferer wird in der
Praxis kaum erkennen kÇnnen, ob sein Kunde „normaler“ oder „atypischer“
Unternehmer ist, u.U. ist auch die Privatperson bei der Bestellung nicht als sol-
che auszumachen. Daher kommt der USt-IdNr. als „Unternehmernachweis“ in
der Praxis eine erhebliche Bedeutung zu, zumal auch nichtunternehmerisch
t*tige juristische Personen des Çffentlichen und privaten Rechts als Erwerber
i. S. des Binnenmarktes auftreten kÇnnen. Nimmt man nun noch den Erwerb
und die Lieferung neuer Fahrzeuge (an Unternehmer bzw. Privatpersonen bzw.
atypische Unternehmer) hinzu, wird der gesamte Umfang dieser UnÅbersicht-
lichkeit und Kompliziertheit deutlich.

3. Die Besteuerung von Dienstleistungen
Nach der Richtlinie Åber die Neuregelung des Orts von Dienstleistungen v.
12. 2. 20081 werden seit dem 1. 1. 2010 Dienstleistungen, die ein Unternehmer
fÅr einen anderen Unternehmer erbringt (sog. B2B-Ums*tze), zur Verfahrens-
vereinfachung grds. dort besteuert, wo der Leistungsempf*nger ans*ssig ist.
Liegt der Ort der Dienstleistung nach dieser Grundregelung in einem anderen
Mitgliedstaat, geht die Steuerschuldnerschaft zwingend auf den Leistungs-
empf*nger Åber. Diese Ums*tze sind als sog. innergemeinschaftliche Dienst-
leistungen in der Zusammenfassenden Meldung des leistenden Unternehmers
anzugeben. Abweichungen von diesem Empf*ngersitzprinzip gibt es nur,
wenn diese ausdrÅcklich in der MwStSystRL geregelt sind. Im Gegensatz zu
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Dienstleistungen an private Abnehmer sind diese Ausnahmeregelungen in der
Unternehmerkette jedoch sehr Åbersichtlich ausgefallen.

Bestimmt sich der Ort der Dienstleistung nach einem Ausnahmetatbestand,
geht insoweit die Steuerschuldnerschaft nicht zwingend auf den Leistungs-
empf*nger Åber. Ob sich der Unternehmer im Ausland umsatzsteuerlich regis-
trieren lassen muss oder ob die Steuerschuld im Wege des 1bergangs der
Steuerschuldnerschaft (sog. Reverse-Charge-Verfahren) auf den Empf*nger der
Dienstleistung Åbergeht, richtet sich nach den nationalen Vorschriften des Be-
stimmungslandes.

Dienstleistungen an Endverbraucher (sog. B2C-Ums*tze) sollen mÇglichst dort
versteuert werden, wo sie verbraucht werden. Dieser Grundgedanke fÅhrt je-
doch zu sehr unÅbersichtlichen und manchmal wenig logisch erscheinenden
Regelungen bei der Bestimmung des Ortes der Dienstleistung. Nur wenn keine
der zahlreichen Ausnahmeregelungen zutrifft, gilt als Ort der Dienstleistung
auch der Ort des Sitz des leistenden Unternehmers. Liegt der Ort der sonstigen
Leistung eines Unternehmers im Ausland, ist der Umsatz im Inland nicht steu-
erbar und die Besteuerung richtet sich folglich nach ausl*ndischen Rechtsvor-
schriften. Gerade bei privaten Leistungsempf*ngern geht die Steuerschuldner-
schaft nicht auf diesen Åber, so dass der Unternehmer gezwungen ist, sich in
diesem anderen Land umsatzsteuerlich registrieren zu lassen.

IV. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

1. Sinn und Zweck
Mit der EinfÅhrung des Europ*ischen Binnenmarktes wurde ein neues Ord-
nungsmerkmal geschaffen, die USt-IdNr. Sie gibt vorrangig Auskunft Åber den
Status des Abnehmers (vgl. § 6a Abs. 1 Nr. 2 UStG i.V. m. § 17c Abs. 1 Satz 1
UStDV sowie § 3a Abs. 2 UStG). Die USt-IdNr. dient als Anzeichen dafÅr, dass
ihr Inhaber in seinem Heimatland Unternehmer ist und Leistungen fÅr sein
Unternehmen ohne umsatzsteuerliche Belastung im Ursprungsland beziehen
mÇchte. So benÇtigt ein Lieferant die USt-IdNr. seines Leistungsempf*ngers,
um steuerfrei an ihn liefern zu kÇnnen. Auch der Erbringer einer Dienstleis-
tung wird durch die USt-IdNr. des Leistungsempf*ngers darauf aufmerksam
gemacht, dass dieser die bezogene sonstige Leistung unversteuert beziehen
und in seinem Heimatland im Wege des 1bergangs der Steuerschuldnerschaft
selbst versteuern will.

Die USt-IdNr. ist darÅber hinaus Ordnungsmerkmal im Zusammenhang mit
formellen Pflichten. So sind unversteuerte Leistungen (steuerfreie innerge-
meinschaftliche Lieferungen und nichtsteuerbare innergemeinschaftliche
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Dienstleistungen) in einer Zusammenfassenden Meldung unter Angabe der
USt-IdNr. der Leistungsempf*nger an das Bundeszentralamt fÅr Steuern zu
melden (§ 18a UStG). DarÅber hinaus wird die USt-IdNr. vom leistenden Unter-
nehmer benÇtigt, um bei der Rechnungsausstellung den Verpflichtungen aus
§ 14a UStG und seinen Aufzeichnungspflichten nach § 22 UStG nachzukom-
men. Ein leistender inl*ndischer Unternehmer benÇtigt die entsprechende
USt-IdNr. seines ausl*ndischen Gesch*ftspartners und hat diese im Rahmen
seiner Aufzeichnungspflichten gesondert festzuhalten. Ein deutscher Unter-
nehmer muss folglich seinem ausl*ndischen Gesch*ftspartner, von dem er
Leistungen bezieht, seine deutsche USt-IdNr. mitteilen. Außerdem benÇtigt
ein inl*ndischer Unternehmer eine USt-IdNr. eines anderen Mitgliedstaates,
wenn er in diesem Land Ums*tze ausfÅhrt, die er anzumelden hat. Dazu z*hlt
bereits das innergemeinschaftliche Verbringen i. S. des § 3 Abs. 1a bzw. § 1a
Abs. 2 UStG.

Unionsrechtliche Grundlage fÅr die Vergabe der USt-IdNr. ist Art. 214
MwStSystRL, in Deutschland umgesetzt durch § 27a UStG.

2. Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im
Inland

Das Bundeszentralamt fÅr Steuern erteilt Unternehmern i. S. des § 2 UStG auf
Antrag eine USt-IdNr. (§ 27a Satz 1 UStG). Der schriftliche Antrag muss den
Namen, die Anschrift und die regul*re Steuernummer, unter der der Antrag-
steller umsatzsteuerlich gefÅhrt wird, enthalten sowie die Bezeichnung des
fÅr die Umsatzbesteuerung zust*ndigen Finanzamts (§ 27a Abs. 1 Satz 5
UStG). Er ist zu richten an das

Bundeszentralamt fÅr Steuern

Dienstsitz Saarlouis

Ahornweg 1-3

66740 Saarlouis

Tel. 0228/4060

Fax 0228/4063801

BenÇtigt wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von allen Unterneh-
mern, die sich am innergemeinschaftlichen Handel beteiligen, d. h. die inner-
gemeinschaftliche Erwerbe t*tigen oder innergemeinschaftliche Lieferungen
ausfÅhren, die unternehmensintern innerhalb der EU verbringen sowie bei der
AusfÅhrung bzw. Erteilung von Auftr*gen und bei der anschließenden Abrech-
nung von innergemeinschaftlichen Dienstleistungen. FÅr Unternehmensteile
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im Ausland wird eine ausl*ndische USt-IdNr. benÇtigt. Auch pauschale Land-
und Forstwirte benÇtigen eine USt-IdNr., wenn sie innergemeinschaftliche Lie-
ferungen erbringen, denn im Gegensatz zu Kleinunternehmern sind sie nicht
von der Verpflichtung zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung befreit.
Zudem benÇtigt jeder inl*ndische Unternehmer, unabh*ngig davon, ob er der
Regelbesteuerung unterliegt oder eine Sonderregelung in Anspruch nimmt,
ggf. bei der Erteilung von Dienstleistungsauftr*gen an ausl*ndische Unterneh-
mer eine deutsche USt-IdNr. Im Falle der Organschaft wird auf Antrag fÅr jede
juristische Person eine eigene USt-IdNr. erteilt (§ 27a Satz 4 UStG), obwohl im
Inland die einzelnen Organgesellschaften nicht als selbst*ndige Unternehmer
angesehen werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG).1 Der Antrag ist vom Organtr*ger zu
stellen. Das Bundeszentralamt fÅr Steuern erteilt darÅber hinaus auch juristi-
schen Personen, die nicht Unternehmer sind oder die Gegenst*nde nicht fÅr
ihr Unternehmen erwerben, eine USt-IdNr., wenn sie diese fÅr ihre inner-
gemeinschaftlichen Erwerbe benÇtigen (§ 27a Abs. 1 Satz 2 und 3 UStG).

Der Unternehmer kann fÅr Zwecke des MIAS zus*tzlich die Anschrift speichern
lassen, unter der er im innergemeinschaftlichen Gesch*ftsverkehr auftritt
(sog. Euro-Adresse). Auch dies ist schriftlich beim Bundeszentralamt fÅr Steu-
ern, Außenstelle Saarlouis zu beantragen.2

Voraussetzung fÅr die Erteilung einer USt-IdNr. in Deutschland ist, dass der
Antragsteller von der Steuerverwaltung der L*nder umsatzsteuerlich erfasst
ist. Das Bundeszentralamt fÅr Steuern erteilt nur dann eine USt-IdNr., wenn es
zuvor von den zust*ndigen LandesfinanzbehÇrden Åber das Vorliegen dieser
Voraussetzungen unterrichtet worden ist. Das Bundeszentralamt fÅr Steuern
darf die von den LandesfinanzbehÇrden Åbermittelten Daten fÅr Kontrollzwe-
cke, z. B. fÅr das VergÅtungsverfahren, verwenden und fÅr Zwecke der Amtshil-
fe im Verkehr mit anderen Staaten verwerten. Umgekehrt hat es die notwen-
digen Daten an das Çrtliche Finanzamt zu Åbermitteln. Der Unternehmer hat
sich daher in der Praxis zun*chst an sein zust*ndiges Finanzamt zu wenden
und anzuzeigen, dass er am innergemeinschaftlichen Handel teilnimmt. Diese
Angaben werden sodann automatisch an das Bundeszentralamt fÅr Steuern
weitergeleitet.

Fahrzeuglieferer i. S. des § 2a UStG erhalten demnach aufgrund dieser T*tig-
keit keine USt-IdNr., es sei denn, sie sind bereits den vorstehend genannten
Personenkreisen zuzuordnen.
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3. Best!tigungsverfahren

Das Bundeszentralamt fÅr Steuern best*tigt dem Unternehmer i. S. des § 2
UStG auf Anfrage die GÅltigkeit einer USt-IdNr. eines anderen Unternehmers
(§ 18e UStG). Durch diese Best*tigung soll dem Unternehmer die korrekte An-
wendung der umsatzsteuerlichen Regelungen erleichtert werden, soweit diese
auf den umsatzsteuerlichen Status des Abnehmers abstellen (z. B. § 6a Abs. 1
Nr. 2 oder § 3a Abs. 2 UStG). Durch diese Regelung hat der Unternehmer die
MÇglichkeit, die GÅltigkeit einer von einem anderen Mitgliedstaat erteilten
USt-IdNr. zu erfahren, die ein Abnehmer verwendet. Er hat dazu dem Bundes-
zentralamt fÅr Steuern die von einem anderen Mitgliedsland erteilte USt-IdNr.
seines Gesch*ftspartners mitzuteilen und erh*lt eine Best*tigung, ob diese
gÅltig ist. Gibt der anfragende Unternehmer auch Name und Anschrift seines
Gesch*ftspartners an, so werden bei dieser sog. qualifizierten Anfrage auch
diese Daten in die Best*tigung mit einbezogen.1 Bei der Abfrage hat er auch
seine eigene USt-IdNr. oder seine Steuernummer, unter der er im Inland beim
zust*ndigen Finanzamt gefÅhrt wird, anzugeben.

Die Best*tigung ist eine bloße Auskunft und kein Verwaltungsakt, allerdings
ist zu beachten, dass eine best*tigte USt-IdNr. eines ausl*ndischen Gesch*fts-
partners bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung in aller Regel die Ver-
trauensschutzregelung des § 6a Abs. 4 UStG auslÇsen wird. Entsprechendes
gilt in Zweifelsf*llen fÅr die Frage, ob eine sonstige Leistung fÅr das Unterneh-
men des Abnehmers bezogen wurde. Die Aussage des Bundeszentralamts fÅr
Steuern bezieht sich stets auf den Zeitpunkt der Anfrage.

Die USt-IdNr. ausl*ndischer Unternehmer kann auch im Internet ÅberprÅft
werden.2 Das Bundeszentralamt fÅr Steuern bietet unter

www.bzst.de

eine Reihe von Informationen und Hinweisen, u. a. auch zur Umsatzsteuer.

HHIINNWWEEIISS::

Die Best*tigung der GÅltigkeit von ausl*ndischen USt-IdNrn. ist im Internet auf ein-
fache Art und Weise mÇglich. Aufgrund des umfangreichen Missbrauchs des Besteue-
rungssystems kann man nur dazu raten, eine sog. qualifizierte Abfrage vorzunehmen
und zudem die schriftliche Best*tigung der Anfrage anzufordern. Nur dann kann man
wirklich sicher sein, dass insbesondere die Vertrauensschutzregelung nach § 6a Abs. 4
UStG zur Anwendung kommen kann.
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AABBBB.. 66:: IInntteerrnneettppoorrttaall ddeess BBuunnddeesszzeennttrraallaammtteess ffÅÅrr SStteeuueerrnn

AABBBB.. 77:: BBeesstt**ttiigguunngg vvoonn aauussll**nnddiisscchheenn UUSStt--IIddNNrr..
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DarÅber hinaus hat auch die Europ*ische Union im Internet eine 1berprÅ-
fungsmÇglichkeit geschaffen. Insoweit kÇnnen sogar USt-IdNr. deutscher Un-
ternehmer geprÅft werden. Der Link zum MIAS der Europ*ischen Kommission
lautet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs

Dort sollte man unter „Datenbanken“ MIAS ausw*hlen.

AABBBB.. 88:: AAbbffrraaggee vvoonn iinn-- uunndd aauussll**nnddiisscchheenn UUSStt--IIddNNrr..

4. Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in den Åbrigen
Mitgliedstaaten

Der Aufbau der USt-IdNr.n ist leider nicht einheitlich (vgl. auch Art. 214
MwStSystRL). Die Nummern haben zwar alle ein Pr*fix, aus dem sich der diese
Nummer erteilende EU-Mitgliedstaat ergibt (Art. 215 MwStSystRL). Die dann
folgende Nummern- und/oder Buchstabenkombination ist jedoch in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgestaltet, sowohl in der L*nge
als auch im Aufbau. In Großbritannien gibt es sogar vier mÇgliche Kombinatio-
nen bei den USt-IdNrn. Die Ziffernfolge selbst ist aus DatenschutzgrÅnden
willkÅrlich, obwohl eine Einteilung nach Unternehmensformen und Betriebs-
arten sicherlich zur schlÅssigen 1berprÅfung wÅnschenswert gewesen w*re.

In mehreren EU-Mitgliedstaaten ist die USt-IdNr. die Steuernummer, unter der
ein Unternehmer fÅr umsatzsteuerliche Zwecke von den FinanzbehÇrden re-
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gistriert wird und nicht wie in Deutschland eine besonders erteilte zus*tzliche
Ordnungsnummer. Vor die Steuernummer wird dann in diesen L*ndern ledig-
lich der entsprechende L*ndercode gesetzt. Gleichwohl kann es erforderlich
sein, dass zur Erteilung dieser Steuernummer ein besonderer Antrag erforder-
lich ist, damit die Daten in die Datenbank aufgenommen werden, anhand de-
rer im Best*tigungsverfahren entsprechende Best*tigungen anfragender Un-
ternehmer erteilt werden (vgl. § 18e UStG). Es liegt daher im Interesse eines
inl*ndischen Unternehmers, die Erteilung einer USt-IdNr. in einem anderen
Mitgliedstaat besonders zu beantragen, um fÅr Datensicherheit bei eventuel-
len Anfragen seiner Gesch*ftspartner zu sorgen. Bei der Beantragung einer
solchen USt-IdNr. sind in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Vor-
schriften zu beachten. Voraussetzung fÅr die Erteilung einer USt-IdNr. ist grds.,
dass der Unternehmer im jeweiligen Mitgliedstaat Ums*tze ausfÅhrt und zur
Versteuerung dieser Ums*tze bei der Finanzverwaltung registriert ist.
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AABBBB.. 99:: BBeezzeeiicchhnnuunngg uunndd AAuuffbbaauu ddeerr UUmmssaattzzsstteeuueerr--IIddeennttiiffiikkaattiioonnssnnuummmmeerr

Offizielle Bezeichnung und Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
in den EU-Mitgliedstaaten1

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer besteht aus dem L*nderkennzei-
chen und den weiteren Stellen.

Mitgliedstaat Bezeichnung
in Landessprache

AbkÅrzung L!nder-
kenn-
zeichen

weitere Stellen

Belgien Le num"ro d’identifi-
cation & la taxe sur la
valeur ajout"e

No. TVA BE zehn Ziffern

BTW-identificatie-
nummer

BTW-Nr.

Bulgarien Dank dobaweha
stoinost
¨(',$Ł!ŁŒ.-
åŁ*,', ,*-'% )*

DDS

˜˜&

BG neun oder zehn
Ziffern

D*nemark Momsregistrerings-
nummer

SE-Nr. DK acht Ziffern

Deutschland Umsatzsteuer-Identi-
fikationsnummer

USt-IdNr. DE neun Ziffern

Estland K*ibemaksukohus-
tuslasena registree-
rimise number

KMKR EE neun Ziffern

Finnland Arvonlis'verorekister-
6initinummero
Merv*rdesskattere-
gistreringsnummer
(momsregistrerings-
nummer)

ALV-NRO FI acht Ziffern

Frankreich Le num"ro d’identifi-
cation & la taxe sur la
valeur ajout"e

TVA No. FR elf (nur Ziffern
bzw. die erste und/
oder die zweite
Stelle kann ein
Buchstabe sein)
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Griechenland Arium%B
Forologiko$
MZtr#ou

FPA EL neun Ziffern

Arithmos Forologikou
Mitroou

FPA

Irland Value added tax
identification no.

VAT No IE acht (die zweite
Stelle kann und die
letzte Stelle muss
ein Buchstabe sein)

Italien Il numero di
registrazione IVA

P.IVA IT elf Ziffern

Kroatien porez na dodanu vri-
jednost hrvatskog
identifikacijski broj

PDV ID broj HR elf Ziffern

Lettland pievienotās vērtĪbas
nodokļa registr$cijas
numurs

PVN LV elf Ziffern

Litauen Pridetines vertes mo-
kescio moketojo
kodas

PVM LT neun oder zwÇlf
Ziffern

Luxemburg Le num"ro d’identi-
fication & la taxe sur
la valeur ajout"e

ID. TVA LU acht Ziffern

Malta numru ta’ l-identifi-
kazzjoni tat-taxxa
fuq il-valur mi3jud

VAT Reg.
No.

MT acht Ziffern

value added tax
identification num-
ber

VAT Reg.
No.

Niederlande BTW-identificatie-
nummer oder
Omzetbelastingnum-
mer

OB-
Nummer

NL zwÇlf (die drittletz-
te Stelle muss der
Buchstabe „B“ sein)

2sterreich Umsatzsteuer-
Identifikations-
nummer

UID-Nr. AT “U“ und acht Zif-
fern

Polen numer identyfikacji
podatkowej VAT

NIP PL zehn Ziffern

IV. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
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Portugal O n3mero de
identifica#$o para
efeitos do imposto
sobre o valor
acrescentado

NIPC PT neun Ziffern

Rum*nien cod de ;nregistrare ;n
scopuri de TVA

TVA RO max. zehn
Ziffern

Schweden Merv*rdesskattere-
gistreringsnummer
(momsregistrerings-
nummer)

MomsNr SE zwÇlf Ziffern

Slowakei identifikačn" č<slo
pre daň z pridanej
nodnoty

IČ DPH SK zehn Ziffern

Slowenien davčna
=tevilka za DDV

DDV SI acht Ziffern

Spanien El n3mero de
identificaci7n e
efectos del Impuesto
sobre el Valo
A0adido

N. IVA ES neun (die erste und
die letzte Stelle
bzw. die erste oder
die letzte Stelle
kann ein Buchstabe
sein)

Tschechien daňov" identifikačn<
č<slo

DIĆ CZ acht, neun oder
zehn Ziffern

Ungarn kÇzÇss"gi ad7sz(m HU acht Ziffern

Vereinigtes
KÇnigreich

Value added tax
registration no.

VAT
Reg.No.

GB neun oder zwÇlf
Ziffern

Zypern
(griech. Teil)

Arium%B Eggraf&B
Arithmos Egrafis

F.P.A.
FPA

CY neun Zeichen
(letzte Stelle muss
ein Buchstabe sein)

V. Territoriale Begriffe
Seit Schaffung des Binnenmarktes gibt es begrifflich die Einfuhr von Gegen-
st*nden nur noch aus dem sog. Drittlandsgebiet in das Inland (§ 1 Abs. 1 Nr. 4
UStG), nur Lieferungen in diese Gebiete stellen begrifflich Ausfuhrlieferungen
dar (§ 4 Nr. 1a i.V. m. § 6 UStG). Drittlandsgebiet sind alle ausl*ndischen Staa-
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ten, die nicht zur Europ*ischen Union gehÇren (§ 1 Abs. 2a Satz 3 UStG),1 aber
auch die deutschen Freih*fen sowie die Insel Helgoland und die Gemeinde BÅ-
singen, wenngleich die Freih*fen nach Unionsrecht zum Gemeinschaftsgebiet
rechnen.2 Es handelt sich dabei um die Freih*fen Bremerhaven und Cuxhaven.3

Die „Einfuhren“ aus einem Mitgliedstaat der EU sind seit dem 1. 1. 1993 regel-
m*ßig vom Erwerber im Rahmen seiner Umsatzsteuerfestsetzung als „Inner-
gemeinschaftlicher Erwerb“ zu versteuern (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG), die entspre-
chende Lieferung an ihn ist daher grds. im Ursprungsland als „Innergemein-
schaftliche Lieferung“ steuerfrei (§ 4 Nr. 1b i.V. m. § 6a UStG). Das Gemein-
schaftsgebiet umfasst das Gebiet aller Mitgliedsl*nder der Europ*ischen Ge-
meinschaft (Art. 5 Abs. 1 MwStSystRL) einschließlich Monaco, Akrotiri, Dheke-
lia, Azoren, Balearen, Madeira und der Isle of Man (Art. 7 MwStSystRL,
§ 1 Abs. 2a UStG).4

AABBBB.. 1100:: GGrreennzzÅÅbbeerrsscchhrreeiitteennddeerr WWaarreennvveerrkkeehhrr

M)D-F:#D)(GA)D@'D-ED) 3$)D-%D)?DA)

5usfuhr innergemeinschaftliche Wieferungen
8 E Tr! Ga i! ;! m! 8 B U=t[ 8 E Tr! Gb i! ;! m! 8 Ba U=t[

]infuhr innergemeinschaftlicher ]rVerb
8 G 5bs! G Tr! E U=t[ 8 G 5bs! G Tr! C U=t[

0rittlandsgebiet Dbriges [emeinschaftsgebiet

Einige Staaten haben besondere Gebiete, die zwar Teil des Hoheitsgebiets
sind, in denen aber abweichende umsatzsteuerliche Regelungen gelten. So ge-
hÇrt Korsika zum franzÇsischen Hoheitsgebiet, gleichwohl gelten dort andere
Umsatzsteuers*tze als im Åbrigen Erhebungsgebiet Frankreichs. Daneben gibt
es andere besondere Gebiete, die fÅr Zwecke einheitlicher Marktbedingungen
ein einheitliches Umsatzsteuerrecht mit einem bestimmten Staat vereinbart
haben. So ist z. B. die Isle of Man kein Teil Großbritanniens, dennoch gelten
auch dort (nahezu unver*ndert) die britischen Umsatzsteuerregelungen. Die
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1 Abschnitt 1.10 UStAE.

2 Vgl. dazu EuGH, Urteil v. 1. 6. 2017 – C-571/15, UR 2017 S. 513, BFH v. 22. 2. 2017 – XI R 13/15,
BB 2017 S. 1174.

3 Abschnitt 1.9 Abs. 1 UStAE.

4 Zu den Niederl*ndischen Antillen vgl. EuGH, Urteil v. 28. 1. 1999, UR 1999, 452, IStR 1999 S. 240.
Hinsichtlich der besonderen Gebiete, insbesondere der Åberseeischen L*nder der einzelnen Mit-
gliedstaaten vgl. Abschnitt 1.10 UStAE.
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Angleichung des Umsatzsteuerrechts wurde durch den vÇlkerrechtlichen Ver-
trag v. 15. 10. 1979 vereinbart. 4hnliches gilt fÅr Monaco, wo die Umsatzsteu-
er Frankreichs zur Anwendung kommt. Beide Gebiete gelten nach Art. 7 Abs. 1
MwStSystRL durch ihren Anschluss an das Erhebungsgebiet als zum EU-Ge-
meinschaftsgebiet gehÇrig. Auch Madeira (PT) gehÇrt zum Gemeinschafts-
gebiet.

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben besondere Gebiete, die Teil ihres Hoheits-
gebiets sind, aber wegen Sonderregeln nicht zum Gemeinschaftsgebiet gehÇ-
ren (vgl. Art. 6 MwStSystRL).1 Die EU-Mitgliedstaaten und ihre besonderen Ge-
biete i. S. des Art. 6 MwStSystRL sind:

TTAABB.. 11:: BBeessoonnddeerree GGeebbiieettee iinn eeiinniiggeenn MMiittgglliieeddssttaaaatteenn

D*nemark: F*rÇer-Inseln, GrÇnland,

Deutschland: BÅsingen, Helgoland,

Finnland: +land-Inseln,

Frankreich: FÅr Korsika und die 1berseedepartements (DOM) gelten be-
sondere Steuers*tze, Guadeloupe, FranzÇsisch-Guyana, Mar-
tinique, Mayotte, R"union, Saint-Barth"lemy und Saint-Mar-
tin gehÇren aber nicht zum Gemeinschaftsgebiet,

Griechenland: Berg Athos, in einigen Verwaltungsbezirken gelten besonde-
re Steuers*tze (Lesbos, Chios, Samos, Dodekanes, Kykladen
und die Inseln im 4g*ischen Meer Thassos, NÇrdliche Spora-
den, Samothrake und Skyros),

Großbritannien: 1berseegebiete,

Italien: Livigno, Campione d’Italia und die nationalen Gew*sser des
Luganer Sees,

Niederlande: Aruba, Bonaire, Cura#oa, Sint Maarten, Saba und Sint Eusta-
tius,

2sterreich: FÅr Jungholz und Mittelberg gilt ein geringerer Steuersatz,

Portugal: FÅr die Azoren und Madeira gelten besondere Steuers*tze,

Spanien: Ceuta und Melilla (Nordafrika) und die Kanarischen Inseln.

Auch die britischen Kanalinseln (Guernsey, Jersey u. a.), Gibraltar, San Marino,
Andorra und GrÇnland gehÇren nicht zum EU-Gemeinschaftsgebiet. Andorra,
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Gibraltar und der Vatikan1 gehÇren zum Drittlandsgebiet, ebenso wie die Teile
der Insel Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern tats*chlich keine
Kontrolle ausÅbt. Auch das FÅrstentum Liechtenstein gehÇrt zum Drittlands-
gebiet.

Bei Ums*tzen in Freih!fen und Gew*ssern und Watten zwischen der Hoheits-
und der Zollgrenze an der KÅste wird nach der Beschr*nkung der Einfuhr-
umsatzsteuer auf Lieferungen aus dem Drittland sichergestellt, dass es zu kei-
nem unbelasteten Letztverbrauch kommt (§ 1 Abs. 3 UStG). Nichtunternehme-
risch t*tige juristische Personen (insbesondere des Çffentlichen Rechts) haben
unter bestimmten Voraussetzungen den innergemeinschaftlichen Erwerb in
diesen Gebieten zu versteuern (§ 1 Abs. 3 Nr. 6 UStG); sie sind wie Ums*tze im
Inland zu behandeln. Privatpersonen in den bezeichneten Gebieten haben den
innergemeinschaftlichen Erwerb neuer Fahrzeuge der Erwerbsbesteuerung zu
unterwerfen (§ 1 Abs. 3 Nr. 7 UStG). Lieferungen aus dem Åbrigen Gemein-
schaftsgebiet in diese Gebiete werden aus Sicht des ausl*ndischen Unterneh-
mers wie innergemeinschaftliche Lieferungen behandelt.2

Nachdem sich die britische BevÇlkerung mit knapper Mehrheit dafÅr aus-
gesprochen hat, aus der Europ*ischen Union auszutreten, begannen europa-
weit die Diskussionen um die politischen und wirtschaftlichen Folgen des sog.
Brexit. Mittlerweile hat die britische Regierung einen entsprechenden Antrag
gestellt. Gleichwohl finden die EU-Vertr*ge nach Art. 50 Abs. 3 des EU-Vertra-
ges noch 2 Jahre Anwendung, eine Fristverl*ngerung ist mÇglich. Insofern
kann Åber die Einzelheiten des Brexit und seine Folgen nur spekuliert, nicht
aber inhaltlich seriÇs berichtet werden. Das vorliegende Werk hat daher zur
praxisnahen Anwendbarkeit auf Darstellung der mÇglichen Folgen des Brexit
verzichtet.
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1 DerA gilt im Staat Vatikanstadt aufgrund eines besonderen W*hrungsabkommens mit der Eu-
rop*ischen Union (Abkommen v. 29. 12. 2000 – C-299/2000).

2 EuGH, Urteil v. 1. 6. 2017 – C-571/15, UR 2017 S. 513, BFH v. 22. 2. 2017 – XI R 13/15, BB 2017
S. 1174.
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VI. Auf dem Weg zur EinfÅhrung eines endgÅltigen
Mehrwertsteuersystems in der Europ!ischen
Union

1. Der Aktionsplan der Europ!ischen Kommission im Bereich
der Mehrwertsteuer

Schon 1992 waren die Zielvorstellungen der einzelnen Mitgliedstaaten (mit
deutlich kleinerer Mitgliederzahl) so unterschiedlich, dass das Konzept der Eu-
rop*ischen Kommission zur EinfÅhrung eines Mehrwertsteuersystems mit ei-
ner Besteuerung nach dem sog. Ursprungslandprinzip scheiterte. Ein solches
System wÅrde aufgrund der BegÅnstigung der exportierenden Nationen und
einer Benachteiligung der importierenden Mitgliedsl*nder eine erhebliche Ver-
*nderung der nationalen Haushalte nach sich ziehen, wozu die meisten Mit-
gliedstaaten schon damals nicht bereit waren. Die Idee des Ursprungsland-
prinzips wurde mittlerweile aufgegeben.

Daher wurden die seinerzeit eingefÅhrten Regelungen des Umsatzsteuer-Bin-
nenmarktes zum 1. 1. 1993 nur als $bergangsmaßnahmen verabschiedet.
Statt der damals veranschlagten 4 Jahre dauert die 1bergangsregelung heute
aber immer noch an und wir leben seit mehr als zwei Jahrzehnten mit einem
vÇllig unzureichenden und betrugsanf*lligen Besteuerungssystem.

Nachdem die Europ*ische Kommission mit ihrem sog. GrÅnbuch „Wege zu ei-
nem einfacheren, robusteren und effizienteren MwSt-System“ alle Interessier-
ten aufgefordert hatte, sich an einer Çffentlichen Konsultation zu beteiligen,
hat sie am 7. 4. 2016 einen „Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer“ vor-
gelegt.1 Auch die Kommission erkennt, dass das derzeitige Mehrwertsteuersys-
tem zu fragmentiert und zu kompliziert ist und dass das System der Mehr-
wertsteuer fÅr Unternehmen einfacher werden muss. Die aktuelle Komplexi-
t*t des Systems macht gerade kleineren und mittleren Unternehmen zu schaf-
fen und zieht enorme BÅrokratiekosten nach sich. Außerdem muss das neue
System das steigende Betrugsrisiko bek*mpfen. Das Mehrwertsteuersystem
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1 Mitteilung der Kommission an das Europ*ische Parlament, den Rat und den Europ*ischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss Åber einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer vom
7. 4. 2016: Auf dem Weg zu einem einheitlichen europ*ischen Mehrwertsteuerraum – Zeit fÅr
Reformen, COM (2016) 148 final, BR-Drucks. 191/16 v. 18. 4. 2016; Mitteilung der Kommission
an das Europ*ische Parlament, den Rat und den Europ*ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
v. 4. 10. 2017: Follow-up zum Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer, COM (2017) 566 fi-
nal, BR-Drucksache 661/17 v. 11. 10. 2017.
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muss modernisiert werden, ein Neustart ist erforderlich. Dabei gilt es auch,
den digitalen Wandel der Gesellschaft zu berÅcksichtigen.1

HHIINNWWEEIISS::

Die Kommission legte einen Reformplan vor, der sich Åber die n*chsten Jahre erstrecken
soll und fÅr dessen Umsetzung „politische FÅhrungskraft“ erforderlich ist. Der Name
des Programms ist dabei vielsagend und l*sst den typischen europ*ischen Aktionismus
befÅrchten, denn nach wie vor ist das grÇßte Hemmnis zur Entscheidungsfindung der
EU im Bereich des Steuerrechts das sog. Einstimmigkeitsprinzip, das jedem Staat die
MÇglichkeit gibt, die Mehrheit vernÅnftig denkender Reformstaaten unter Druck zu set-
zen. Vor jedem weiteren Reformversuch sollten daher erst einmal die demokratischen
Grundregeln Åberdacht werden, um einen Wirtschaftskoloss mit einer derart hohen
Zahl von Mitgliedstaaten Åberhaupt steuern zu kÇnnen. Der Aktionsplan ist ein politi-
scher Offenbarungseid. Obwohl die EU schon die zum 1. 1. 1993 eingefÅhrten Regelun-
gen zum Binnenmarkt auf eine 1bergangszeit von 4 Jahren befristet hatte (!), werden
wieder Jahre ins Land gehen, bis ein wirklich funktionierendes Steuersystem eingefÅhrt
wird – falls Åberhaupt. Es wird weiterhin an einem maroden Steuersystem mit hoher
Betrugsanf*lligkeit festgehalten, weil die Politik glaubt, besser als die Betroffenen selber
zu wissen, was gut fÅr die Betroffenen ist, statt dem Ganzen einfach ein Ende zu setzen.
Die Ausgestaltung der Umsatzsteuer als Verbrauchsteuer, die nur noch auf der Ebene
des Letztverbrauchs anf*llt, wÅrde viele unserer aktuellen Probleme beenden. Die euro-
p*ische Steuerpolitik ist ein Musterbeispiel dafÅr, dass es h*ufig nur wenige Wochen
dauert, um ein neues Gesetz zu erlassen, aber eine Ewigkeit, es wieder loszuwerden.
Solche Verharrungskr*fte politischer Fehlentscheidungen w*ren kontrollierbar, wÅrden
Gesetze, die nur fÅr eine 1bergangszeit gelten sollen, nach dem Vorbild einiger Ent-
scheidungen des BVerfG auch mit einem Enddatum versehen werden. Leider wird dieser
Fehler auch im Rahmen der einzelnen Maßnahmen des Aktionsplans wiederholt.

2. Das angedachte endgÅltige Mehrwertsteuersystem

Das Mehrwertsteuersystem der Europ*ischen Union hat den Handel in der EU
deutlich erleichtert. In den letzten Jahren hat das Mehrwertsteuersystem je-
doch nicht mit der Globalisierung und der Digitalisierung der Wirtschaft Schritt
halten kÇnnen. So beruht das derzeitige System zur Besteuerung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten nach wie vor auf einer 25 Jahre alten 1ber-
gangsregelung, nach der inl*ndische und grenzÅberschreitende Ums*tze zwei
vÇllig unterschiedlichen Mehrwertsteuerregelungen unterliegen. Dadurch sind
die Kosten der Befolgung der Mehrwertsteuervorschriften fÅr Unternehmer,
die grenzÅberschreitenden Handel betreiben, deutlich hÇher als fÅr Unterneh-
men, die ausschließlich im Inland Handel treiben. Zudem ist die 1bergangsre-
gelung bei grenzÅberschreitenden Vorg*ngen besonders betrugsanf*llig.
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1 Mitteilung der Kommission an das Europ*ische Parlament und den Rat v. 21. 9. 2017: Ein faires
und effizientes Steuersystem in der Europ*ischen Union fÅr den digitalen Binnenmarkt, COM
(2017) 547 final, BR-Drucks. 679/17 v. 11. 10. 2017.
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In ihrem Aktionsplan unterstrich die Europ*ische Kommission die Notwendig-
keit eines einheitlichen europ*ischen Mehrwertsteuerraums, der den Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden muss. Die Modernisierung
des bestehenden Mehrwertsteuersystems soll dabei schrittweise erfolgen. An-
gekÅndigt wurde eine Reihe von kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur
Schaffung eines modernen, einfacheren EU-Mehrwertsteuersystems, das we-
niger anf*llig fÅr Betrug und gleichzeitig unternehmerfreundlicher ist. Am
Ende soll ein vollkommen neues Mehrwertsteuersystem, basierend auf dem
Bestimmungslandprinzip, stehen.

Dabei soll in einem ersten legislativen Schritt die Mehrwertsteuerbehandlung
der B2B-Lieferungen innerhalb der Union geregelt werden. In einem zweiten
legislativen Schritt wÅrde dieses System auf alle grenzÅberschreitenden Liefe-
rungen und auch auf Dienstleistungen ausgeweitet werden.

Der geplante Legislativvorschlag der Kommission1 fÅr ein endgÅltiges Mehr-
wertsteuersystem soll folgende Kernelemente enthalten:
" Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass Lieferungen an andere Unterneh-

mer innerhalb der Europ*ischen Union nicht mehr als innergemeinschaftliche
Lieferung von der Umsatzsteuer zu befreien sind. Wenn diese Leistungen nun-
mehr beim leistenden Unternehmer der Umsatzsteuer unterliegen, kÇnnten zu-
dem die bisher abzugebenden Zusammenfassenden Meldungen entfallen.

" Das endgÅltige Mehrwertsteuersystem soll auf dem Prinzip der Besteuerung
im Bestimmungsland der Liefergegenst*nde beruhen, unabh*ngig davon,
ob der Erwerber ein Endverbraucher (B2C) oder ein Unternehmer (B2B) ist.

" Das Besteuerungsverfahren muss zur praktikablen Anwendung des Bestim-
mungslandprinzips erheblich vereinfacht werden, damit sich nicht jeder
Unternehmer in jedem Land seiner belieferten Kunden registrieren lassen
muss. Geplant ist eine einzige Anlaufstelle im Wege eines Online-Portals im
Land des leistenden Unternehmers (One-Stop-Shop), *hnlich dem aktuellen
MOSS-Verfahren fÅr elektronische Dienstleistungen.

" FÅr zertifizierte Unternehmer soll es Vereinfachungen geben, insbesondere
durch Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens auf diese Leistungen.

HHIINNWWEEIISS::

Es bestehen m. E. erhebliche Zweifel, ob die Mitgliedstaaten Åberhaupt in der Lage sein
werden, den mit dem erforderlichen umfassenden Steuerclearing verbundenen Verwal-
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1 Vorschlag fÅr eine Richtlinie des Rates zur 4nderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf
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(MwStSystRL) und zur EinfÅhrung des endgÅltigen Systems der Besteuerung des Handels zwi-
schen Mitgliedstaaten v. 4. 10. 2017, COM (2017) 569 final, BR-Drucks. 660/17 v. 11. 10. 2017.



tungsaufwand zu bew*ltigen. Außerdem setzt ein solches Clearingverfahren mit Trans-
ferzahlungen der Herkunftsl*nder an die Bestimmungsl*nder ein Vertrauen zwischen
den Mitgliedstaaten voraus, dass zurzeit offenbar eher nicht vorhanden ist.

Außerdem deutet schon dieser vorl*ufige Aktionsplan wieder Ausnahmen an, sodass
ein Schritt zur Steuervereinfachung nicht erkennbar ist. So sollen vorschriftsm*ßig han-
delnde Unternehmen, denen von den jeweiligen Steuerverwaltungen Bescheinigungen
ausgestellt werden, weiterhin fÅr in anderen EU-L*ndern gekaufte Gegenst*nde durch
den 1bergang der Steuerschuldnerschaft auf den Erwerber selbst mehrwertsteuer-
pflichtig sein.

Die Kommission wird noch in 2018 einen Vorschlag fÅr eine Richtlinie und dazugehÇri-
ge DurchfÅhrungsvorschriften mit ausfÅhrlichen technischen Bestimmungen vorlegen,
die fÅr die Umsetzung des endgÅltigen Mehrwertsteuersystems benÇtigt werden. Die
Kommission geht davon aus, dass die technische Vorbereitung fÅr die Inbetriebnahme
des neuen Systems bis 2022 abgeschlossen sein wird.

Demzufolge wÅrde nach konsequenter Umsetzung des Bestimmungslandprin-
zips der leistende Unternehmer dem Abnehmer die Mehrwertsteuer zu dem
Steuersatz des Mitgliedstaates in Rechnung stellen, in dem die Gegenst*nde
ankommen oder die Dienstleistung verbraucht wird. Die Mehrwertsteuer wÅr-
de bei einer einzigen Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) in dem Mitgliedstaat an-
gemeldet und abgefÅhrt, in dem der leistende Unternehmer ans*ssig ist. Diese
einzige Anlaufstelle soll es zudem ermÇglichen, die auf Lieferungen anfallende
Mehrwertsteuer gegen die fÅr Eink*ufe innerhalb der Europ*ischen Union an-
fallende Vorsteuer aufzurechnen.

Ist der Erwerber dagegen ein zertifizierter Steuerpflichtiger, stellt der leistende
Unternehmer ihm die Mehrwertsteuer nicht in Rechnung. Der Erwerber hat
die Umsatzsteuer im Wege des 1bergangs der Steuerschuldnerschaft in sei-
nem Mitgliedsland selbst anzumelden, was de facto insoweit der derzeitig gÅl-
tigen Handhabung entspricht, wenngleich unter anderer rechtlicher Bezeich-
nung und anderen Bedingungen.

3. Begleitende Maßnahmen und Provisorien fÅr eine
"bergangszeit

Bei den Beratungen Åber den Mehrwertsteuer-Aktionsplan wurde deutlich,
dass es schon kurzfristig einiger Verbesserungen am derzeitigen Mehrwert-
steuersystem bedarf.1 Daher wird die Kommission neben diesem Reformplan
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1 Mitteilung der Kommission an das Europ*ische Parlament, den Rat und den Europ*ischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss v. 4. 10. 2017: Follow-up zum Aktionsplan im Bereich der Mehr-
wertsteuer – Auf dem Weg zu einem einheitlichen europ*ischen Mehrwertsteuerraum – Zeit
zu handeln, COM (2017) 566 final, BR-Drucks. 661/17 v. 11. 10. 2017.
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